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Verkehr S.2
Welchem Verkehrsmittel geben die
Chemnitzer den Vorzug? Dies klärt
eine Verkehrserhebung. 

Fördermittel S.2
Für den Rückbau von Wohnge-
bäuden stehen noch Fördergelder
zur Verfügung. 

Stadtumbau S.3
Großvermieter wie GGG und
CAWG investieren in Chemnitzer 
Wohngebiete.

Neubau S.4
Platz schafft die Stadt derzeit für
den Anbau der Musikschule. Da-
für wird ein Gebäude abgerissen.

Ausschreibungen S.10,12
Aktuell veröffentlicht die Stadt
Chemnitz in dieser Ausgabe
vier Ausschreibungen.
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taurierungs- und Digitalisierungsar-
beiten am Archivgut sowie über For-
schungsvorhaben zu berichten. Auch
präsentierte sie neu aus Privathand
überlassene Dokumente, darunter
die Gründungsurkunde der »Braut-
suppengesellschaft« aus dem Jahr
1685 und das Tagebuch eines Chem-
nitzer Soldaten aus dem Krieg
1870/71. 
Digitalisiert und verfilmt wurden
auch historische Stadtpläne und Fo-
tografien sowie Flugblätter und der
Familiennachlass Neefe. 
Das Stadtarchiv verwahrt wichtige
Dokumente, die in der städtischen
Verwaltungstätigkeit entstanden, nach
wissenschaftlichem Befinden aus-

gewählt sowie geordnet und ver-
zeichnet werden. Ein Archiv, das
über  Jahrhunderte  überliefert, auch
dank der Tatsache, dass seine
»Schätze« nicht durch die Auswir-
kungen von Kriegen, Feuersbrünsten,
Wasserkatastrophen und ähnlichem
beschädigt wurden. »So können wir
heute Urkunden, Stadtbücher, Akten,
Pläne, Plakate, Fotos, Bücher, Zei-
tungen aus über 700 Jahren Stadt-
geschichte in Regalen und Schränken
finden und präsentieren«, erklärt
Gabriele Viertel. 
Zu den Schätzen dieses Archivs
zählt seine älteste Urkunde. Das
Dokument stammt aus dem Jahre
1296.  Aber auch über geschichtlich

sehr bedeutsames Material verfügt
man mit der päpstlichen Bulle für
das Franziskanerkloster von 1485
sowie mit der Briefsammlung aus
dem Schmalkaldischen Krieg des
großen Gelehrten und Chemnitzer
Bürgermeisters Georgius Agricola.
Etwa 7.500 Meter Archiv- und
Sammlungsgut, dazu noch etwa
5.000  laufende Meter städtisches
Schriftgut liegen hier in der Aue 16
und ebenso  aus Platzgründen im
Moritzhof und im Europark. 
Weitere rund 7.000 laufende Meter
Archiv- und Schriftgut befinden sich
zudem in verschiedenen städtischen
Einrichtungen. ¢

www.chemnitz.de/stadtarchiv        

»Schatztruhe Stadtarchiv«
wieder geöffnet

Unspektakulär verpackt, lagern bis heute abertausende Schriftstücke, Urkunden und Stadtbücher aus über 700 Jahren
Stadtgeschichte in den Regalen des Stadtarchivs. Bürgermeister Philipp Rochold und Stadtarchivleiterin Gabiele Viertel
fachsimpeln in der »Schatztruhe«, die nun neu geordnet werden kann. Foto: Sven Gleisberg

Bahn: Vorplanung
kann beginnen

Stadtarchiv nach längeren
Bauarbeiten wieder offen

Nichts schadet Papier mehr als Feuch-
tigkeit, umso mehr, wenn es sich dabei
um Unwiederbringliches oder kostbares
bzw. historisches Schriftgut handelt.
Besorgt stellten die Mitarbeiter des
Chemnitzer Stadtarchivs nach dem
schneereichen Winter 2010/11 groß-
flächige Nässeschäden im Gebäude
an der Aue 16 fest. Dort waren das
Magazin und Büros in der dritten Etage
betroffen. Auch in Nähe eines Fallrohres
und der Dachrinne konnte Nässe ins
Gebäude eindringen. Die Stadt handelte
schnell, ließ den Schaden begutachten
und dann Regale abbauen und das Ar-
chivgut auslagern.
Nach neunmonatiger Bauzeit, in wel-
cher der feuchte Putz entfernt,  das
Mauerwerk getrocknet, wieder verputzt
und vorgerichtet wurde, öffnete nun
am Montag das »Gedächtnis der Stadt«
erstmals wieder seine Pforten.

Zu einer festlichen Veranstaltung
mit dem Titel »Schatztruhe Stadtar-
chiv« hatten Bürgermeister Philipp
Rochold und Stadtarchivleiterin Ga-
briele Viertel eingeladen. Dabei in-
formierte das Stadtarchiv über die
Bauarbeiten. Neben dem Beseitigen
der Feuchteschäden gehörte auch
die Installation von Beleuchtungs-
technik dazu. Letzteres war aus
Brandschutzgründen notwendig. In
diesem Zusammenhang musste man
auch Brandmelder austauschen. 
Knapp 46.000 Euro investierte die
Kommune bei dem Vorhaben in das
Stadtarchiv und damit in die sichere
Aufbewahrung von Archivgut.
Archivleiterin Gabriele Viertel nutzte
die Wiedereröffnung, um über Res-

Shakespeare im 
Figurentheater

Ein Herzog liebt eine Gräfin. Diese
wiederum liebt den Boten des Her-
zogs, welcher ein Mädchen und in
den Herzog verliebt ist. Am Ende
finden alle ihr Herzblatt, denn das
Mädchen hat noch einen Zwillings-
bruder. »Was Ihr wollt« - am  Sams-
tag, den 12.1.2013, 19 Uhr im
Figurentheater, Zieschestraße 28.

Mein Buch: 
Ringvorlesung

Die Ringvorlesung »Mein Buch«
wird heute 19.30 Uhr in der Stadt-
bibliothek fortgesetzt. Es spricht Dr.
Michael Ostheimer über das Werk
»Traktor« von Heiner Müller. Ein
DDR-Drama, in dem es auch um
griechische Mythologie und Philo-
sophie und um das Nachdenken
über Dichtung geht. Eintritt frei

Hervorragendes 
Design ausgestellt

Auch 2012 nahmen Designer
am Wettbewerb zum Sächsischen
Staatspreis für Design teil. Hierbei
ging es  auch um Austausch und
Ideenfindung. 39 herausragende
Produkte wurden  nominiert und
16 ausgezeichnet. Im Industrie-
museum sind sie derzeit in einer
Ausstellung zu sehen.

Der Zauberer
von Oss

Ein Wirbelsturm bringt Dorothee
ins Schlaraffenland, wo sie direkt
auf der Hexe des Ostens landet.
Mit der Vogelscheuche, dem Blech-
mann und dem Löwen macht sie
sich auf die Suche nach dem Zau-
berer von Oss; nur der kann ihr
helfen. Am 12. Januar, 18 Uhr im
Chemnitzer Opernhaus zu erleben.

Eissport auf der
Schnelllaufbahn

Wer sich in den nächsten Tagen die
Schlittschuhe anziehen und auf der
Eisschnelllaufbahn am Küchwald
Eislaufen möchte, hat dazu am
kommenden Freitag von 18 bis 21
Uhr, am Samstag von 15.30 bis
18.30 Uhr sowie am Sonntag von
14 bis 17 Uhr Gelegenheit. Info-
Hotline: 0371 338 9700.

Mit den Unterschriften unter einen
Vertrag durch Sachsens Wirtschafts-
minister Sven Morlok und dem Kon-
zernbevollmächtigten der Bahn für
den Freistaat, Arthur Stempel, star-
teten am Freitag die Vorplanungen
für den Ausbau der Bahnverbindung
nach Leipzig. Dabei geht es zunächst
um die Suche nach einer verkehrs-
technisch und wirtschaftlich sinn-
vollen Variante für die Verbindung.
Diese soll Chemnitz via Leipzig künf-
tig besser an den Fernverkehr der
Bahn anbinden. In diesem Frühjahr
soll die Aufnahme des Ausbaupro-
jektes in den Bundesverkehrswe-
geplan beantragt werden.

Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig: »Ich bin froh, dass mit
der Unterzeichnung die Vorpla-
nungen für die Elektrifizierung
nun tatsächlich beginnen und
damit die Zusagen aus dem
Bahngipfel vom Sommer 2012
eingehalten werden. Das zeigt,
dass sich die gemeinsamen An-
strengungen der vergangenen
Monate gelohnt haben! Die Stadt
und die Region benötigen diese
moderne, schnelle und zuverläs-
sige Verbindung, darauf haben
wir immer wieder hingewiesen.
Entscheidend ist nun, dass Bahn
und Freistaat die Variantenbe-
trachtung mit vereinten Kräften
zügig vorantreiben. Denn eine
fundierte Planung ist die Voraus-
setzung, dass der Ausbau der
Strecke mit dem neuen Bundes-
verkehrswegeplan auch tatsäch-
lich realisiert wird.« 
Im Doppelhaushalt des Freistaa-
tes sind im Plan des Wirtschafts-
ministeriums 12 Millionen Euro
für Elektrifizierung und Ausbau
der Strecke Chemnitz – Leipzig
eingestellt. Aufbauend auf eine
Variantenbetrachtung der  Stre-
ckenführungen über Bad Lausick
oder Borna soll die Vorplanung
für die bevorzugte Variante bis
zum Sommer 2014 abgeschlos-
sen sein.           ¢
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Forscher untersuchen 
Mobilität der Chemnitzer

Werden Bus oder Fahrrad in Chemnitz
eigentlich stärker genutzt als vor einigen
Jahren? Wie groß ist demgegenüber
der Anteil des Autoverkehrs? Haben
sich Reisezeiten verringert und Er-
reichbarkeiten verbessert? Konnten
wichtige Ziele der Stadt- und Verkehrs-
planung wie  verbesserte Luftqualität
und sinkende Unfallzahlen erreicht
werden? 

Antworten auf diese Fragen sind  für
die Verkehrsplaner ebenso wie für
die Bevölkerung von Interesse. Ver-
änderungen der Mobilität der Bevöl-
kerung müssen dazu rechtzeitig er-
kannt werden. Außerdem ist regel-
mäßig zu überprüfen, ob beispiels-
weise verkehrsplanerische Maßnah-
men tatsächlich zu den gewünschten
Ergebnissen geführt haben. Um ak-
tuelle Erkenntnisse zur Situation von
Mobilität und Verkehr zu gewinnen,
führt die Technische Universität Dres-
den gemeinsam mit Chemnitz eine
Haushaltsbefragung zum Verkehrs-
verhalten durch. Damit gehört Chem-
nitz zu den mehr als 100 deutschen
Städten und Gemeinden, in denen
die Mobilität der Menschen im For-
schungsprojekt »Mobilität in Städten
– SrV 2013« zeitgleich untersucht
wird. Dieses Projekt wird bereits seit
1972 als langjährige Untersuchung
des Verkehrsverhaltens durchgeführt.
Im Jahr 2013 aktualisiert die TU
Dresden die dienstälteste deutsche
Erfassung des Verkehrsverhaltens
zum zehnten Mal. 
Die Wissenschaftler wollen so vor al-
lem stadtspezifische Erkenntnisse
zum Stand der Verkehrsentwicklung
vorlegen. Diese Ergebnisse werden

ergänzt durch den Vergleich mit Städ-
ten bzw. Gemeinden ähnlicher Grö-
ßenordnung. Die Gesamtstichprobe
von mehr als 120.000 Personen er-
laubt darüber hinaus die Analyse
stadtübergreifender Trends so bei-
spielsweise vor dem demografischen
Hintergrund.

Datenschutz gewährleistet

Die Befragung beginnt im Januar
kommenden Jahres und wird bis De-
zember laufen. Die Adressen der
Haushalte wurden aus dem Einwoh-
nermelderegister per Zufallsverfahren
gezogen. Diese Haushalte erhalten

ein Ankündigungsschreiben, in dem
sie über die Befragung informiert
und um ihre Mitwirkung gebeten
werden. Die Teilnahme an der Erhe-
bung ist freiwillig. 
Erfragt werden Informationen zum
Haushalt und zu dessen Mitgliedern.
Dazu gehören  die Zahl der im Haus-
halt vorhandenen Pkw sowie die Häu-
figkeit der Nutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln. Besonders wichtig
sind die Angaben zu den Wegen aller
im Haushalt lebenden Personen für
einen vorgegebenen Stichtag. Dabei
geht es beispielsweise um die ge-
nutzten Verkehrsmittel und die zu-
rückgelegten Entfernungen. Personen,
die am Stichtag nicht unterwegs wa-
ren, sind für die Erhebung ausdrück-
lich von Interesse, denn es soll das
durchschnittliche Verkehrsverhalten
aller Einwohner erfasst werden. Um
möglichst alle Bevölkerungsgruppen
einzubeziehen, findet die Erhebung
kombiniert als telefo- nisch-schrift-
liche Befragung statt. Dabei besteht
auch die Möglichkeit, die Fragen
über einen Online-Zugang im Internet
zu beantworten. Mit der Durchführung
der Erhebung hat die TU Dresden
das Leipziger Institut Omnitrend
GmbH beauftragt. Dort werden alle
Daten erfasst, anonymisiert und zur
Auswertung an die TU Dresden über-
geben. Die Einhaltung der Bestim-
mungen des Datenschutzes ist ge-
währleistet. Die TU Dresden und die
Stadtverwaltung Chemnitz bitten alle
ausgewählten Haushalte, sich an der
Befragung zu beteiligen. Nur durch
die aktive Mitwirkung möglichst vieler
Bürgerinnen und Bürger können re-
präsentative Daten gewonnen werden,
die für eine bedarfsgerechte Ver-
kehrsplanung unerlässlich sind.
Weitere Informationen zum Projekt‚
Mobilität in Städten – SrV 2013‘
sind unter http://tu-dresden.de/
srv2013 abrufbar. ¢

Verkehrserhebung startet 2013

Busse, Bahnen, eigenes Auto oder Fahrrad – welches Verkehrsmittel nutzen
die Chemnitzer wie oft und zu welchen Zwecken? Diese und weitere Fragen
zur Mobilität will eine Befragung in unserer Stadt jetzt ermitteln.  

Foto: Ronny Harbich / CVAG

Unterhaltungs-
maßnahmen an
Gewässern

Auf der Grundlage des Sächsi-
sches Wassergesetzes (Sächs
WG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Oktober 2004
(SächsGVBl. S. 482), letzte Än-
derung vom 27. Januar 2012
(SächsGVBl. S. 130) informiert
die Stadt Chemnitz/Tiefbauamt,
dass die Pflege- und Schutzar-
beiten am Gewässernetz II. Ord-
nung im Zeitraum vom 1.1.13
bis 31.12.13 fortgeführt wer-
den.

Gemäß § 77 SächsWG haben die
Eigentümer der Gewässer, die
Anlieger und Hinterlieger die 
zur Unterhaltung erforderlichen
Maßnahmen am Gewässer zu
dulden.
Bei speziellen Fragen zur Gewäs-
serunterhaltung und des vorbeu-
genden Hochwasserschutz gibt
das Tiefbauamt, Sachgebiet Un-
terhaltung von Brücken, Wasser-
bau Auskunft.
Das Sachgebiet hat seinen
Dienstsitz in der Annaberger Str.
89.

�     0371/488 6663 
�  0371/488 7734
�   0371/488 7739 
Fax: 0371/488 6695 ¢

In diesem Jahr soll das marode Bauwerk
abgetragen und ersetzt werden.
Das Tiefbauamt wird die Arbeiten mit
der CVAG abstimmen, um den Straßen-
bahnbetrieb so wenig wie nötig zu be-
einträchtigen.

Im Dezember ging der Fördermittel-
bescheid des Freistaates für den Er-
satzneubau der Brücke Markersdorfer
Straße ein. Das Land stellt dafür bis
zu 1,1 Million Euro zur Verfügung.
Das Geld wird vom Sächsischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr zur Verbesserung
der kommunalen Infrastruktur be-
reitgestellt. Mit 1,4 Millionen Euro
beziffert die Stadt die Gesamtkosten
dieses Vorhabens.
Der  Bau wurde beschlossen, da die
1982 errichtete Brücke erhebliche
Mängel aufweist und zuletzt nur
noch mit einer Bauzustandsnote 4,0
bewertet wurde. Der Zustand von

Brücken  wird nach einem normierten
Verfahren erfasst und bewertet. Mit
dem Wert 1,5 kennzeichnen Fach-
leute neue Bauten, beim Zustands-
wert 3,5 sind Schadensursachen zu
ermitteln und Maßnahmen zu planen.
Mit dem Wert 4,5 ist die Erneuerung
einer Brücke  dringend geboten. Am
Unterbau der Brücke Markersdorfer
Straße stellten Fachleute  Risse wie
auch Feuchtigkeitsschäden  fest.
Untersuchungen  ergaben zudem
eine starke Schädigung durch Alka-
li-Kieselsäure-Reaktion, die eine In-
standsetzung des Bauwerkes aus-
schließen und folglich den Neubau
als wirtschaftlichste Variante nahe
legen. 
Aufgrund ihres schlechten Zustandes
kann die Brücke derzeit nur von
Fahrzeugen mit einem Gewicht von
maximal neun Tonnen befahren wer-
den. Auch ist Bussen der CVAG  das
Überqueren per Sondergenehmigung
nur mit einer Geschwindigkeit  von
30 Kilometern pro Stunde erlaubt.
Entgegen der derzeitigen Straßen-
führung wird zukünftig eine Misch-
spur zur Stollberger Straße und ein
Fahrstreifen in Richtung Markers-

dorfer Straße führen. Die Fahrbahn
wird in diesem Bereich mit sieben
Metern Breite ausgeführt und erhält
einen beidseitigen Gehweg mit jeweils
2,50 Meter Breite. 
Während der Bauzeit soll ein Teilbe-
reich mit einer Breite von etwa sechs
Metern des ursprünglichen Bauwer-
kes als Behelfsbrücke für Buslinien
und Rettungsfahrzeuge sowie Fuß-
gänger erhalten bleiben. Der übrige
Verkehr wird innerstädtisch umge-
leitet. 
In neun Monaten  Bauzeit soll die
neue Stahlbetonrahmenkonstruktion
entstehen. Die alte Fertigteilbrücke
wird dazu abgetragen, so dass ein
Teil ihres Überbaus als einspurige
Behelfsbrücke von Bussen, Feuer-
wehr und Rettungsdienst wie auch
Fußgängern genutzt werden kann.
Private Kfz dürfen das Behelfsbau-
werk nicht befahren. 
Die Arbeiten werden mit der CVAG
abgestimmt, um den Straßenbahn-
betrieb so wenig wie nötig zu beein-
trächtigen. Stromabschaltungen und
so erforderlicher Schienenersatzver-
kehr sollen auf ein  Minimum redu-
ziert werden. ¢

Fördermittel-Bescheid für Brückenbau eingetroffen

Ersatz für die Brücke 
Markersdorfer Straße

Für das Jahr 2013 stehen in begrenztem
Umfang noch Fördermittel für den Rück-
bau von Wohngebäuden ohne Kosten-
abrechnung mit 50 Euro/m² Wohnfläche
bis sieben Geschosse bzw. 60 Euro/m²
über sieben Geschosse der Gebäude
zur Verfügung, die dem »Stadtumbau-
gebiet Chemnitz«  zugehörig sein müs-
sen. Sobald diese Fördermittel für Chem-
nitz aufgebraucht sind, kann die Stadt
Chemnitz für Eigentümer weitere Mittel
bei der Sächsischen Aufbaubank be-
antragen. 

Das Sächsische Staatsministerium
des Innern veröffentlichte dazu am
06.12.2012 im Sächsischen Amts-
blatt die Ausschreibung der Program-
me der Städtebauförderung für das
Programmjahr 2013 mit einer Mit-
telbereitstellung im Zeitraum 2013
bis 2017. Der Rückbau von Wohnge-
bäuden kann dann mit bis zu 70
Euro/m² zurück gebauter Wohnfläche
nach Kostenabrechnung gefördert wer-
den. Voraussetzungen sind:
- es handelt sich bei dem betroffenen
Gebäude um ein Wohngebäude (ehem.
Nutzung zu mehr als 50 Prozent
Wohnen), das kein Denkmal ist,

- die Zugehörigkeit zum »Fördergebiet
Stadtumbau Ost Chemnitz« sowie
die Übereinstimmung mit den städte-
baulichen Planungen müssen gegeben
sein. 
Ziel dieser Förderung ist die Anpas-
sung des Wohnungsbestandes an die
rückläufige Bevölkerungsentwicklung.
Aus diesem Grund ist die Wiederbe-
bauung von Rückbaugrundstücken
mit Mietwohnungen für die Dauer
von 10 Jahren ausgeschlossen.
Die Antragstellung ist formgebunden.
Der Antrag ist im Stadtplanungsamt
bis zum 18.01.2012 einzureichen.
Nach Prüfung desselben und Vorliegen
der Bewilligung der Sächsischen Auf-
baubank-Förderbank schließt die Stadt
mit dem Gebäudeeigentümer einen
städtebaulichen Vertrag zur Förderung
ab. 
Erst danach kann mit der Maßnah-
menrealisierung begonnen werden.
Auskünfte zur Förderung und zur An-
tragstellung erteilen Gunda Dießner
(488-60 72, gunda.diessner@stadt-
chemnitz.de) und Petra Schumann
(488-60 77, petra.schumann@
stadt-chemnitz.de) im Stadtplanungs-
amt. ¢

Fördermittel für Stadtumbau



Das Chemnitzer Wohnungsunterneh-
men GGG hat im Jahr 2013 viel vor.
Rund 29,6 Millionen Euro will der
städtische Großvermieter in seinen
25.000 Wohnungen umfassenden Im-
mobilienbestand investieren. So sehen
die Unternehmensplanungen unter an-
derem ein weiteres Engagement am
Brühl oder auf dem Sonnenberg vor. 

Simone Kalew, Geschäftsführerin
der GGG: »Unsere bisherigen Sanie-

rungsmaßnahmen am Brühl waren
vorwiegend auf die Wohnwünsche
von Studenten und jungen Men-
schen ausgerichtet. Mit der aktuell
laufenden Sanierung der Unteren
Aktienstraße 3 und 5 sowie den im
Februar beginnenden Arbeiten an
der Karl-Liebknecht-Straße 25 – 29
entstehen nun auch großzügige
Grundrisse für Familien und barrie-
rearme Wohnungen für Menschen
mit Behinderung.« Auf dem Son-
nenberg wird ein weiteres Teilrück-
bauprojekt umgesetzt. Dabei sollen
die Wohnhäuser im Karree Hain-
straße 28 – 32, Sonnenstraße 21
und Stiftsstraße 2 – 10 um zwei
Etagen zurückgebaut und moderni-
siert werden. Simone Kalew sieht
den Vorteil gegenüber einem Kom-

plettabriss darin, dass soziale Struk-
turen der Bewohner erhalten blei-
ben; neue, interessante Gebäude-
silhouetten entstehen und die vor-
handene Infrastruktur weiterhin ge-
nutzt werden kann. Am Eingang
zum Yorckgebiet werden mit der Sa-
nierung der Fürstenstraße 144 a/b
beispielsweise Grundrisse verändert,
neue Aufzüge eingebaut und auf
jeder Etage rollstuhlgeeignete Woh-
nungen geschaffen. Familienfreund-
liche Wohnungen sind beispiels-
weise auf dem Kaßberg bei den Sa-
nierungen an der Franz-Mehring-
Straße 40 und an der Altendorfer
Straße 36 – 38 in Altendorf geplant.
»Neben diesen Beispielen für begin-
nende Sanierungen werden wir auch
unsere laufenden Projekte etwa an

der Heinersdorfer Straße 48 – 52
oder der ‘Sonnenhöhe’ abschlie-
ßen«,  so die Geschäftsführerin.
Laut Kalew stehen bei der langfris-
tigen Unternehmensplanung fünf
Aspekte im Vordergrund. »Wir enga-
gieren uns seit Jahrzehnten in der
Innenstadt und stärken damit die in-
nenstadtnahen Gebiete. Darüber hi-
naus sanieren wir gezielt in
komplexen Altbaubeständen, schaf-
fen seniorenfreundliche Wohnun-
gen, werten bestehende Wohnquar-
tiere auf und bieten Wohnungssu-
chenden bedarfsgerecht sanierte,
preiswerte Wohnungen unter Wah-
rung unseres gesellschaftlichen Auf-
trages.«
Alle Sanierungsprojekte der GGG
unter www.ggg.de/sanierungen    ¢
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Nachfrage nach Brühl-

Immobilien steigt

»Mit dem Fortschreiten der
Pläne zum Umbau der Alten Ak-
tienspinnerei zur Zentralbiblio-
thek und der Mittelzusage im
Bund-Länder-Förderprogramm
SOP  steigt das Interesse  am
Brühl deutlich«, sagt Brühlma-
nager Dr. Urs Luczak. Dies drü-
cke sich sowohl in Anfragen
potenzieller Investoren und Käu-
fer von Gebäuden aus,  wie auch
in Sanierungstätigkeiten und in
der Nachfrage nach Wohnungen
und Gewerberäumen. 
»Nach jetzigem Stand werden
2013 zumindest vier private Ei-
gentümer am Brühl Sanierungen
in Angriff nehmen. Bereits jetzt
sind erste Vorhaben an einzelnen
Gebäuden ersichtlich«, so
Luczak. Derzeit laufen bei der
Stadt und der GGG  auch Ab-
stimmungen mit potenziellen In-
vestoren bzw. Käufern einzelner
Gebäude am Brühl. Auch da-
raus, hofft der Brühlmanager,
entstünden  weitere Sanierun-
gen. Die Stadt Chemnitz wird pa-
rallel ab diesem Jahr schritt-
weise mit einzelnen punktuellen
Maßnahmen zur Umgestaltung
des öffentlichen Raumes, am
Brühl und in den Seitenstraßen,
beginnen. Auch die Einrichtung
des Musik- und Kreativzentrums
in der ehemaligen Karl-Lieb-
knecht-Schule schreitet voran –
derzeit werden die ersten beiden
Geschosse umgebaut – vorwie-
gend zu Bandprobenräumen,
Tonstudios und Vereinsräumlich-
keiten. Die Eröffnung der ersten
beiden Geschosse erfolgt voraus-
sichtlich im Frühjahr.
Im Brühlbüro läuft derzeit in of-
fenen Brühlrunden, dem Brühl-
gremium und in Werkstätten ein
Austausch mit Partnern und In-
teressenten zu möglichen Pro-
jekten und Initiativen am Brühl.
Auch in diesem Bereich ist ein
großes Interesse vorhanden – so
werden zahlreiche Ideen und An-
sätze einer zukünftigen Brühlge-
staltung eingereicht, gemeinsam
werden Konzepte entwickelt. ¢

GGG macht Wohnungen schick

Leichtgewicht für Bahnverkehr

Auf dem Sonnenberg wird ein weiteres Teilrückbauprojekt umgesetzt. Dabei sollen die Wohnhäuser im Karree Hainstraße 28 - 32, Sonnenstraße 21 und 
Stiftsstraße 2 - 10 um zwei Etagen zurückgebaut werden (Abb. unten). Darüber hinaus saniert die GGG gezielt in Altbaubeständen wie an der Altendorfer
Straße (kleines Foto). Sanierungsplanungen gibt es auch für die Fürstenstraße 144 a/b. Foto/Abbildungen: GGG/IGC

Maschinenbauer der TU Chemnitz ent-
wickelten die weltweit erste Leicht-
bau-Übergangskupplung in Faserver-
bundbauweise für den Einsatz zum
Abschleppen und Rangieren von Zügen 

19 Kilogramm wiegt die Übergangs-
kupplung für Schienenfahrzeuge, die
in den Labors des Instituts für Struk-
turleichtbau der Technischen Uni-
versität Chemnitz entwickelt wurde.
Handelsüblich ist mehr als das dop-
pelte Gewicht von 42 Kilogramm.
Die Chemnitzer Maschinenbauer set-
zen statt Stahl kohlenstofffaserver-
stärkten Kunststoff ein. Projektpart-

ner bei der Entwicklung waren die
Voith Turbo Scharfenberg GmbH &
Co. KG und die East-4D GmbH
Lightweight Structures.
Die Neuentwicklung basiert auf der
Scharfenbergkupplung, einem Pro-
dukt des Projektpartnerns Voith. Sie
ist seit 1903 im Bahnverkehr im
Einsatz. »Die Scharfenbergkupplung
ist heute internationaler Marktführer.
In Europa sind nahezu alle Staats-
bahnen und weltweit viele der
Schnellbahn- und Metrobetriebe mit
Scharfenberg-Kupplungssystemen
ausgestattet«, sagt Holger Seidlitz
von der TU Chemnitz. 
Obwohl das Funktionsprinzip der
Kupplungen immer dasselbe ist, gibt
es unterschiedliche Ausführungen
für die verschiedenen Zugarten, die
untereinander nicht kompatibel
sind. Um ein Kuppeln auch bei un-
terschiedlichen Kupplungstypen und

-höhen zu ermöglichen, werden so-
genannte Übergangskupplungen ein-
gesetzt. Im Abschleppfall oder im
Rangierbetrieb muss das Betriebs-
personal oft nur für kurze Zeit diese
Übergangskupplungen am Zug mon-

tieren - manuell. Die Übergangs-
kupplungen sollen leicht sein, müs-
sen aber hohen Belastungen stand-
halten. 
Die bei der Leichtbau-Kupplung an-
gewandte Hybridbauweise mit Fa-

serverbunden und Metallen ist Ge-
genstand des Exzellenzclusters
»MERGE - Technologiefusion für
multifunktionale Leichtbaustruktu-
ren«, der an der TU Chemnitz im
Rahmen der Bundesexzellenzinitia-
tive gefördert wird.
Die einzelnen Bauteile und kom-
plette Demonstratoren der neuen
CFK-Übergangskupplung wurden
Belastungstests unterzogen. Die Ver-
suche fanden bei der TÜV SÜD In-
dustrie Service GmbH in Görlitz
statt. Die CFK-Übergangskupplung
erfüllt die extremen Anforderungen
und wird nun für die Markteinfüh-
rung vorbereitet. 
Für ihre Entwicklung erhielt die  TU
Chemnitz, die Voith Turbo Scharfen-
berg GmbH & Co. KG und die East-
4D GmbH Lightweight Structures
den »Composite Innovations Award
2012« . ¢

TU Chemnitz entwickelte
Weltneuheit für Bahn

GGG investiert 29,6 Mil-
lionen Euro in Wohnungen
und Wohngebiete 

Der Leiter des Instituts für Strukturleichtbau der TU Chemnitz Prof. Dr. Lo-
thar Kroll (r.) bespricht die Konstruktion mit seinen Mitarbeitern Lars Ulke-
Winter und Holger Seidlitz (v.l.). Foto: TU Chemnitz/Mario Steinebach
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Gymnasium öffnet
seine Pforten

Das Berufliche Gymnasium Fach-
richtung Wirtschaftswissenschaf-
ten lädt  für den 19. Januar,
9.00 - 13.00 Uhr  zu einem Tag
der offenen Tür ein. Die Schule
befindet sich in der Kanzlerstraße
9. Telefon 383120 ¢

Wohin mit dem
Weihnachtsbaum?

Im gesamten Stadtgebiet kön-
nen die ausgedienten Weih-
nachtsbäume bis maximal zwei
Meter Länge noch bis zum 19.
Januar 2013 am Entsorgungstag
der Biotonne einfach daneben
gestellt werden. Das gilt auch für
die Stadtgebiete, in denen die
Entsorgung der Biotonne mit
einem Seitenladerfahrzeug
durchgeführt wird. Für die ord-
nungsgemäße Kompostierung
müssen die Bäume komplett
ohne Baumschmuck sein. Bitte
die einzelnen Zweige des Weih-
nachtsstraußes gebündelt bereit
legen, damit diese ohne Pro-
bleme beräumt werden können. 
Sie sind Eigenkompostierer oder
haben den Termin verpasst?
Dann haben Sie die Möglichkeit
den ausgedienten Weihnachts-
baum zu den umliegenden Kom-
postierungsanlagen zu bringen.
Dort wird er gegen ein Entgelt
angenommen.
Kompostierungsanlagen:
· KVA Kompostier- und Verwer-
tungsgesellschaft mbH Adorf,
Eisenweg 1, 09221 Neukir-
chen/Adorf Telefon 03721
880031
· KH Kompostanlagen GmbH
Hartmannsdorf, Kreuzeichenweg
1, 09232 Hartmannsdorf, Tele-
fon 03722 90202                 ¢

Seit gestern 
wieder Wochenmarkt

Der Wochenmarkt am Chemnit-
zer Rathaus findet seit gestern
wieder regulär von Dienstag bis
Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr
sowie am Samstag von 8 bis 13
Uhr statt. Die Wochenmärkte an
der Ernst-Enge-Straße und an
der Dr.-Salvador-Allende-Straße,
der Georgstraße am Brühl sind
ebenfalls wieder geöffnet.
Informationen zu den Märkten in
Chemnitz: www.chemnitz.de >
Chemnitz > Kultur & Freizeit >
Freizeit > Märkte & Feste       ¢

Rathaus- und
Turmführung

Die nächste Führung durch das
Alte und Neue Chemnitzer Rat-
haus mit dem Türmer Stefan
Weber findet am kommenden
Samstag, 10.30 Uhr statt. Treff-
punkt ist am Judith-Lukretia-
Portal, Markt 1. Dauer: etwa
eine Stunde ¢

Jetzt schafft der Abbruch
der alten Turnhalle 
Platz für den Neubau

Das um 1890 errichtete Musikschul-
Gebäude erhält einen Erweiterungs-
bau. Die Vorarbeiten dazu kommen
weiter voran. Jüngst wurde die ehema-
lige Turnhalle, welche die Musikschü-
ler bislang als Proberaum nutzten,
entrümpelt und die Demontage von
Leitungen vorgenommen. In dieser
Woche  rückt nun schwere Technik an,
um die in den 50er Jahren gebaute
Sporthalle abzureißen, so dass im
Frühjahr hier Schachtarbeiten für den
Neubau beginnen können. 

Geplant ist eine zweijährige Bauzeit
bis 2015. Der mehrgeschossige Er-
weiterungskomplex ist erforderlich,
da in den vergangenen Jahren die
Schülerzahl der Musikschule stetig
stieg und die Einrichtung durch den
begrenzten Platz im Gebäude an der
Gerichtsstraße 1 an ihre Kapazitäts-
grenzen gelangt. Reichlich 800
Quadratmeter  Fläche sollen mit
dem Neubau hinzukommen. Neben
einem ansprechenden Eingangsbe-
reich, einem repräsentativen Kon-
zertsaal, Nebenräumen und einem
Bandproberaum sind dort weitere
sechs Unterrichtsräume für die
Fachbereiche Rock/Pop/Jazz und
Bläser/Blechbläser geplant. Mit dem
modern gestalteten Anbau, der am
denkmalgeschützten Musikschulge-
bäude anschließt, orientiert man
sich am Raumbedarf der Einrich-

tung, berücksichtigt aber ebenfalls
in der Verbindung beider Gebäude
Denkmalschutzaspekte des histori-
schen Hauses. Dessen Fassade hat
die Stadt bereits 2010 stilgerecht re-
noviert. Der hinzukommende Kom-
plex besteht aus zwei Teilen:  einem
schlicht gestalteten, rechtwinkligen
Baukörper und einem darin eingebet-
teten Konzertsaal. Dieser, als Kubus
konzipierte Raum, bildet das Herz
der Gesamtanlage. Der etwa 250
Quadratmeter große Saal erhält eine
mobile Bestuhlung  und eine Bühne.

In den seitlich anschließenden Räu-
men können sich die Musikschüler
auf Auftritte vorbereiten. 
Der separat zugängliche Neubau er-
laubt, den Konzertsaal auch außer-
halb der Musikschulgeschäftszeiten
zu nutzen.  Selbstverständlich wird
der Neuanbau nach heutigem Stan-
dard barrierefrei gestaltet und auch
energetische Aspekte sind im Gebäu-
deentwurf  berücksichtigt. Besonde-
res Augenmerk legen die Planer auf
Bau- und Raumakustik sowie auf
Schallschutz. Denn in den Übungs-

räumen – insbesondere für Schlag-
zeug- und Bandproben – treten
enorme Lautstärken von bis zu 105
Dezibel auf. Die Architekten müssen
daher durch spezielle bauliche Maß-
nahmen das ungestörte Üben ver-
schiedener Musiker und Ensembles
ermöglichen. Im Zuge des Neubaus
will die Stadt  auch Räume im Altbau
zusammenlegen und zu zwei Unter-
richtsräumen ausbauen. So entsteht
im Altbau außerdem ein kleiner 
Pausen- und Wartebereich für Besu-
cher. ¢

Musikschule bekommt Anbau

Im Jahr 2010 zum 60. Jubiläum der städtischen Musikschule erstrahlte die Fassade des 1890 erbauten Gebäudes
wieder wie neu. Mit einem Anbau will die Stadt nun dem Platzmangel der Einrichtung begegnen. Die Süd-West-
Ansicht der Musikschule mit ihrem Neubau.          Abb.: Stadt

Noch bis zum 18. Januar tourt die
Schultheater-Jury durch Chemnitz und
die Region und besucht die 28 Thea-
tergruppen, die sich für die 15. Chem-
nitzer Schultheaterwoche (17. – 22.
März 2013) beworben haben. 
Damit wuchs die Zahl der Bewerber
im Vergleich zum Vorjahr, denn 2012
stellten sich 26 Gruppen der Jury. 
Die Jury setzt sich aus Vertretern des

Schulverwaltungsamtes, der Säch-
sischen Bildungsagentur und der
Theater Chemnitz zusammen. Die
Mitglieder wollen sich direkt vor Ort
einen Eindruck zu den Inszenierun-
gen verschaffen, die Kinder und Ju-
gendlichen kennen lernen und mit
ihnen zu ihren Stücken und zur Pro-
benarbeit ins Gespräch kommen. 
Erstmalig bewerben sich Schüler aus

der Förderschule und dem Gymna-
sium Rochlitz, der Mittelschule
Gersdorf und der Chemnitzer Maka-
renko-Grundschule. In schöner Tra-
dition beteiligen sich  einige Thea-
tergruppen aus der Region ganz
regelmäßig, so aus Annaberg, Cal-
lenberg, Frankenberg, Hohenstein-
Ernstthal und Lippersdorf. Mittel-
schulen hatten sich in den letzten

Jahren eher rar gemacht,  sie sind
diesmal mit neun Theatergruppen
wieder stärker vertreten. Die Ent-
scheidung, wer von den Bewerbern
an der 15. Chemnitzer Schulthea-
terwoche im März nächsten Jahres
teilnehmen wird, fällt die Jury am
21. Januar und schickt das Ergebnis
einen Tag später an die Schulen.

¢

Schultheaterwoche: Jury wieder auf Tour

Privates Glück aus 
Behördensicht

861 Paare gaben sich 2012 im Chem-
nitzer Standesamt das Ja-Wort und die
Vornamen-Hitliste führen Sophie und
Paul an.

Standesamtleiterin Eveline Waszk:
»Wie gewohnt bevorzugten Brautpaare
zum Heiraten die Sommermonate –
so gab es im Juni 119 Eheschließun-
gen und im Juli 115. Am 12.12.2012
wurden hier 16 Ehen geschlossen –
davon  acht im Alten Rathaus, vier
im Wasserschloß Klaffenbach und

vier in der Holzkirche im Zeisigwald.
Außerdem begründeten Paare im Stan-
desamt neun Lebenspartnerschaften,
davon  fünf  weibliche und  vier
männliche.«
Die meisten Eheschließungen fanden
im  schönen Alten Rathaus statt: Hier
gaben sich 461 Paare das Ja-Wort.
Im Wasserschloß Klaffenbach  heira-
teten 171 Paare. »Ja« gesagt haben
2012  auch Angehörige verschiedener
Nationen – darunter aus Vietnam,
China, Thailand, Ukraine, Brasilien,
Schweiz, Polen, USA und aus Ungarn. 

2013 sind der 13.09.2013 und den
13.12.2013 zum Heiraten vorzumer-
ken. Diese Termine fallen jeweils auf
einen Freitag.  Die Anmeldung dafür,

so erklärt die Chemnitzer Standes-
amtsleiterin, kann ab 14. März bzw.
13. Juni erfolgen.
Ein fester Termin für das Team des
Standesamtes ist die Hochzeitsmesse
am 19. und 20. Januar 2013 in der
Messe Chemnitz. Hier werden Fragen
rund um das Thema Eheschließung
beantwortet.
Auch über Zuwachs kann sich Chem-
nitz freuen: So haben hier 2012
2900 Kinder das Licht der Welt er-
blickt und wurden durch das Stan-
desamt Chemnitz beurkundet. Da-
runter waren 78  Zwillingsgeburten
und zwei Drillingsgeburten. Im ver-
gangenen Jahr erblickten mit 1477
wieder mehr Jungen das Licht der
Welt, gefolgt von 1423 Mädchen.

Bei den Beurkundungen von Geburten
waren verschiedene Nationen vertreten,
so aus der Ukraine, aus Vietnam und
Polen, aus dem Irak und dem Iran
sowie aus Italien.
Die beliebtesten Vornamen bei den
Mädchen waren 2012: Sophie (53),
Marie (49), Emma (29), Charlotte
(25), Lea (21), Mia (21), Anna (20),
Lilly (20), Maria (20) und Johanna
(19). 
Die beliebtesten Jungennamen waren
2012: Paul (48), Luca (44), Tim
(30), Ben (29),Emil (26), Alexander
(25), Max (24), Elias (21), Louis
(20), Maximilian (20) und Oskar (19). 
Alle Informationen zum Thema Hei-
raten in Chemnitz stehen hier im
Netz: www.chemnitz.de ¢

Sophie und Paul führen Hitliste an
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Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tages-
ordnung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schriften der Sitzungen des
Jugendhilfeausschusses – öf-
fentlich – vom 27.11.2012
und 18.12.2012

4. Berichte über die Evaluation
der an den Träger der freien
Jugendhilfe Caritasverband
für Chemnitz und Umge-
bung e. V. übertragenen Auf-
gaben: 
- Ergebnisse bei der „Wer-
bung von Pflegeeltern” 
Berichterstatterin: Frau Neubert
- Ergebnisse bei der „Wer-

bung und Beratung von Fami-
lienpaten”
Berichterstatterin: Frau Pech-
stein

5. Berichterstattung zur Umset-
zung des Beschlusses des 
Jugendhilfeausschusses Nr.
B-151/2011 vom
„Ermächtigung des Amtes für
Jugend und Familie zur Ge-
währung von Haushaltsmit-
teln für Bauunterhaltungs-
maßnahmen an freie Träger
für von der Stadt angemietete
Kindertageseinrichtungen
bzw. Einrichtungen für Hilfen
zur Erziehung”
Berichterstatter: Herr Stopat,
Abteilungsleiter Verwaltung,
Amt 51

6. Beschlussvorlage an den 
Jugendhilfeausschuss

6.1. Richtlinie des Amtes für Ju-
gend und Familie der Stadt

Chemnitz zur Förderung von
Maßnahmen aus dem „Sozio-
kulturellen Jugendfonds”
Vorlage: B-028/2013
Einreicher: Dezernat 5/Amt 51

7. Informationsvorlage an den
Stadtrat

7.1. Finanzcontrolling per
30.09.2012
Vorlage: I-070/2012
Einreicher: Dezernat 1/Amt 20

8. Verschiedenes
8.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung
8.2. Fragen der Ausschuss-

mitglieder
9. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses – öffentlich –

Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tages-
ordnung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des
Betriebsausschusses – öffent-
lich – vom 28.11.2012

4. Beschlussvorlage an den 
Betriebsausschuss

4.1. Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für
Zusatzleistungen des Abfall-
entsorgungs- und Stadt-

reinigungsbetriebes der Stadt
Chemnitz einschließlich 
Entgeltkatalog ab
01.02.2013
Vorlage: B-003/2013
Einreicher: Dezernat 1/ASR

5. Verschiedenes
5.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung
5.2. Fragen der Ausschuss-

mitglieder
6. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Betriebsaus-
schusses – öffentlich –

Miko Runkel //
Bürgermeister

Sitzung des Jugendhilfeausschusses – öffentlich –
Dienstag, den 15.01.2013, 16:30 Uhr, Stadtverordnetensaal des Rathauses, 

Markt 1, 09111 Chemnitz

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der

Sitzung des Ortschaftsrates
Röhrsdorf – öffentlich – vom
05.12.2012

4. Bürgerbefragung zur Trassen-
führung der geplanten Straßen-
bahnführung in Röhrsdorf

5. Informationen des Ortsvorste-
hers und Anfragen der Ort-
schaftsratsmitglieder

6. Benennung von zwei Ort-
schaftsratsmitgliedern zur 
Unterzeichnung der Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Röhrsdorf – öf-
fentlich – vom 16. Januar 2013

Hans-Joachim Siegel //
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Röhrsdorf – öffentlich –
Mittwoch, den 16.01.2013, 19:00 Uhr, Ratssaal des Rathauses Röhrsdorf, 

Rathausplatz 4, 09247 Chemnitz

Sitzung des Betriebsausschusses 
– öffentlich –

Mittwoch, den 16.01.2013, 16:30 Uhr, Beratungsraum 118
des Rathauses, Markt 1, 09111 Chemnitz 

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tages-
ordnung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des
Sozialausschusses – öffent-
lich – vom 29.11.2012

4. Informationsvorlage an den
Stadtrat
Finanzcontrolling per
30.09.2012
Vorlage: I-070/2012
Einreicher: Dezernat 1/Amt 20
Die Vorlage wurde bereits für
die Sitzung des Stadtrates
vom 12.12.2012 ausge-
reicht.

5. Informationsvorlage an den

Sozialausschuss
Daten und Fakten zur Kinder-
gesundheit in Chemnitz/
Aktuelle Ergebnisse der 
Untersuchungen des Kinder-
und Jugendärztlichen Diens-
tes im Vergleich zu Vorjahren
(Untersuchungszeitraum:
Schuljahr 2011/12)
Vorlage: I-004/2013
Einreicher: Dezernat 5/Amt 53

6. Verschiedenes
6.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung
6.2. Fragen der Ausschuss-

mitglieder
7. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Sozial-
ausschusses – öffentlich –

Philipp Rochold //
Bürgermeister

Sitzung des Sozialausschusses 
– öffentlich –

Donnerstag, den 17.01.2013, 16:30 Uhr, 
Beratungsraum 118 des Rathauses, Markt 1, 09111 Chemnitz 

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tages-
ordnung

3. Entscheidung über Einwen-
dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des
Ortschaftsrates Grüna – öf-
fentlich – vom 10.12.2012

4. Vorlagen an den Stadtrat/

Ausschuss
4.1. Vorlagen zur Anhörung nach

§ 67 Abs. 4 SächsGemO
4.1.1. Abwägungs- und Satzungs-

beschluss zur Ergänzungssat-
zung Nr. 12/01 Feldstraße,
Grüna
Vorlage: B-007/2013
Einreicher: Dezernat/Amt 61

5. Vorinformation zum geplan-
ten Baugebiet am Bretteich

6. Vorstellung der neuen Betrei-
ber der Gastronomie am To-
tenstein und deren Konzept

7. Informationen des Ortsvorste-
hers

8. Anfragen der Ortschafts-
ratsmitglieder

9. Einwohnerfragestunde
10. Benennung von zwei 

Ortschaftsratsmitgliedern zur
Unterzeichnung der Nieder-
schrift der öffentlichen 
Sitzung des Ortschaftsrates
Grüna

Lutz Neubert //
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Grüna – öffentlich –
Montag, den 14.01.2013, 19:00 Uhr, Ratszimmer, Rathaus Grüna, 

Chemnitzer Straße 109, 09224 Chemnitz

gem. § 14 Abs. 6 des Gesetzes über das
amtliche Vermessungswesen und das
Liegenschaftskataster im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz – Sächs VermKatG) vom
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,
148), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. Mai 2010
(SächsGVBl. S. 134, 140)
Das Städtische Vermessungsamt
Chemnitz, das nach § 2 Abs. 3 des
Sächsischen Vermessungs- und Katas-
tergesetzes für die Führung des Lie-
genschaftskatasters zuständig ist, hat

auf Grund aktueller rechtlicher Be-
stimmungen die Dokumentation der
Nutzungsarten überprüft. Daraus re-
sultieren Änderungen der Angaben zur
Nutzung in den nachfolgenden Flur-
stücken:
Gemarkung Altenhain, Flurstücke Nr.
4/2, 10/1, 11/1, 13d, 13e, 14/6, 42,
43/2, 47/2, 52/1, 53/3, 66/10,
66/11, 66/14, 66/15, 67, 76/7,
81/3, 93/12, 93/16, 93/17, 93/22,
93/24, 93/25, 93c, 93f, 93g, 93l,

93p, 93t, 93u, 127/19, 127/23,
127/25, 127/41, 291/3, 292/2,
292c, 318/6, 328/7, 331/2, 331/5,
331/7, 338/4, 338/10, 338/16,
339/7, 339/9, 339f, 348d, 349d,
351, 351/14, 372/1
Gemarkung Helbersdorf, Flurstücke
Nr. 1a, 2, 3/1, 15, 18/3, 18/6, 18/7,
18/9, 20, 21, 29/6, 29/10, 30/1,
30b, 35/3, 41, 57/13, 57/38, 57/74,
57/79, 57b, 59/2, 63/13, 63/15,
63/22, 63/27, 63d, 63e, 63f, 64g,

70/3, 84/3, 84/4, 85/1, 88/2, 88/5,
90/10, 101/49, 101/57, 101p,
102/23, 102/50, 102/72, 102/78
Die Unterlagen liegen in der Zeit vom
14.01. bis 12.02.2013 während der
Sprechzeiten (Mo., Di., Do. 8.30 -
12.00 Uhr und Do. 14.00 - 18.00
Uhr) im Städtischen Vermessungsamt,
Annaberger Straße 93, Zi.33 zur Ein-
sichtnahme für die Eigentümer bereit.
Die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters gilt 7 Tage nach Ab-

lauf der Offenlegungsfrist als bekannt
gegeben. Telefonische Anfragen kön-
nen an Frau Fischer, Tel. 0371
4886230 gerichtet werden. Soweit
die durchgeführten Amtshandlungen
auch Änderungen im Grundbuch zur
Folge haben, werden diese dem
Grundbuchamt Chemnitz auf dem
Amtswege mitgeteilt.

Chemnitz, 21. Dezember 2012

gez. Tibor Stemmler //
Amtsleiter

Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters
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Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 04.12.2012 folgendes
beschlossen hat:
1. Im Stadtteil Altendorf soll zu-
gunsten einer Erweiterung der
vorhandenen denkmalge-schütz-
ten Wohnanlage Am Karbel 1-15
der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 12/14 aufgestellt
werden.
Es sollen maximal 3 Gebäude
bestehend aus jeweils 3 Vollge-
schossen plus ausgebautem
Dachgeschoss mit jeweils 6 - 8
Wohnungen entstehen. 
Das Plangebiet beinhaltet die
Flurstücke 79/1 und 79/2 der
Gemarkung Altendorf.
Der Lage im Kaltluftsammelge-
biet der Stadt mit vorgelagertem
Kaltluftstrom ist bei der Planung
Rechnung zu tragen.

2. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan soll im beschleunigten
Verfahren nach §13a BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB
(vereinfachtes Verfahren) aufge-
stellt werden. Dementsprechend
wird von der frühzeitigen Unter-

richtung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs.
1 BauGB abgesehen.

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird
von der Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3
und § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. Die Öffentlichkeit kann sich
über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen
Auswirkungen der Planung im
Technischen Rathaus, Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 456 unterrich-
ten. Von der Öffentlichkeit können
schriftliche Stellungnahmen zum
Bebauungsplan im Stadtplanungs-
amt oder mündlich zur Nieder-
schrift im Zimmer 456 innerhalb
von 2 Wochen nach Bekanntgabe
im Amtsblatt der Stadt Chemnitz
abgegeben werden.

Chemnitz, den 20.12.2012

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 12/14 Wohnbebauung Am Karbel

Einziehung der Straße „Am Stausee“,
Flurstück T.v. 231/5 und T.v. 160g,
Gemarkung Oberrabenstein
Az: 66.14.04/426/12

Nach Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Chemnitz Nr. 46 am
14. November 2012 hat die Einzie-
hung der Straße „Am Stausee“ 
(Gemarkung Oberrabenstein) am
15.12.2012 Bestandskraft erlangt.

Härtwig //
Abteilungsleiterin
Verwaltung, Controlling, 
Bauherrenaufgaben

Information

Amtliche Bekanntmachung
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Anlässlich der 58. Sitzung (öffent-
lich) der Verbandsversammlung des
Rettungszweckverbandes Chem-
nitz/Stollberg am 05.12.2012 wur-
den folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 12/2012/B
Die Verbandsversammlung be-
schließt:
I. Der Jahresabschluss des Ret-
tungszweckverbandes Chem-
nitz/Stollberg für das Geschäfts-
jahr 2011 (01.01.2011 bis
31.12.2011) als
- Jahresbilanz mit einer Bilanz-
summe von EUR 12.971.584,27
- Gewinn- und Verlustrechnung
mit einem Jahresüberschuss von
EUR 66.753,38
- Anhang
gemäß dem Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2011 und
des Lageberichts für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2011 der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Rödl & Partner GmbH vom 16.
August 2012 wird festgestellt.

II. Der Jahresüberschuss wird in
Höhe von EUR 66.753,38 der
allgemeinen Rücklage zugeführt.

III.Den Mitgliedern der Geschäfts-
führung des Rettungszweckver-
bandes Chemnitz/Stollberg wird
die Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2011 (01.01.2011
bis 31.12.2011) erteilt.

Ergebnis der überörtlichen Prüfung
(Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers)

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl
& Partner GmbH in Chemnitz

„Wir haben den Jahresabschluss,
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang
unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Ret-
tungszweckverbandes Chemnitz/
Stollberg, Chemnitz, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergän-
zenden Vorschriften der SächsEig
BVO liegen in der Verantwortung

des gesetzlichen Vertreters des
Zweckverbandes. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB und § 18
SächsEigBG unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz-, und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld des Zweckverbandes
sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzun-
gen des gesetzlichen Vertreters
sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung auf
Grund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den ergänzenden
Vorschriften SächsEigBVO und ver-
mittelt unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Zweckverbandes. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Zweckverbandes und
stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.
Ohne die Beurteilung einzuschrän-
ken, weisen wir auf die Ausführun-
gen im Lagebericht hin. Dort ist im
Abschnitt Risikobericht und Chan-
cen ausgeführt, dass der Erzge-
birgskreis und die Stadt Chemnitz
zum 31. Dezember 2012 aus dem
Rettungszweckverband austreten
und zum 1. Januar 2013 einen
Rettungszweckverband Chemnitz-
Erzgebirge gründen. Geplant ist
eine Rechtsnachfolge für den
Zweckverband hinsichtlich seiner
gesetzlichen und satzungsmäßigen
Aufgaben zum 1. Januar 2013
durch den neu zu gründenden
Zweckverband Chemnitz-Erzge-
birge. Der gesetzliche Vertreter geht
davon aus, dass der Zweckverband
auch danach fortbesteht, soweit
dies aus rechtlichen Gründen erfor-
derlich ist. Die Bilanzierung er-
folgte daher unter der Going-
Concern Prämisse.

Chemnitz, den 16. August 2012

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Maaß //
Wirtschaftsprüfer
gez. Jaenisch //
Wirtschaftsprüfer

Ergebnis der örtlichen Prüfung
(Schlussbemerkung):

Rechnungsprüfungsamt des 
Erzgebirgskreises

Die örtliche Prüfung des Jahresab-
schlusses 2011 folgte den in § 105
SächsGemO festgestellten Grund-
sätzen. Sachverhalte, die der Fest-
stellung des Jahresabschlusses
2011 und der Entlastung des Ge-
schäftsführers entgegenstehen,

haben sich nicht ergeben.
Das Referat Rechnungsprüfung des
Landratsamtes Erzgebirgskreis
schlägt der Verbandsversammlung
des RettZV vor, den Jahresab-
schluss 2011 entsprechend § 16
Verbandssatzung i. V. m. § 19
SächsEigBG festzustellen, den Ge-
schäftsführer zu entlasten und über
die Verwendung des Jahresgewin-
nes zu beschließen

gez. K. Siegel //
Referatsleiterin

Hinweis: Mit dieser öffentlichen Be-
kanntmachung sind der Jahresab-
schluss mit dem Lagebericht des
Rettungszweckverbandes Chem-
nitz/Stollberg (RettZV) für das Wirt-
schaftsjahr 2011 für die Dauer von
7 Arbeitstagen in der Geschäfts-
stelle des RettZV, Schadestraße 17,
09112 Chemnitz öffentlich ausge-
legt. An diesen Tagen können diese
Unterlagen von Montag bis Don-
nerstag jeweils in der Zeit von 8.00
bis 12.00 Uhr sowie 13.00 bis
15.30 Uhr und am Freitag in der
Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr einge-
sehen werden.

Beschluss-Nr. 13/2012/B
Die Verbandsversammlung be-
schließt, für die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2012 gemäß § 18
SächsEigBG die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft/Steuerberatungs-
gesellschaft Rödl & Partner, Nie-
derlassung Chemnitz, Aue 23 - 27
in 09120 Chemnitz zu bestellen. 
Beschluss-Nr. 14/2012/B
Die Verbandsversammlung be-
schließt die Umschuldung des
Commerzbank-Investitionskredites
vom 30.12.2002 in Höhe von
319.757,98 EURO bei der Erzge-
birgssparkasse Annaberg.
Beschluss-Nr. 15/2012/B
Die Verbandsversammlung be-
schließt, Herrn Dr. Bodo Albrecht
bis auf Widerruf zum Beauftragten
für die Leitende Notarztgruppe
(BLNAG) zu bestellen.
Die Verbandsversammlung be-
schließt, Frau Dr. Heike Höger-
Schmidt bis auf Widerruf zur
Stellvertreterin des Beauftragten
für die Leitende Notarztgruppe
(StBLNAG) zu bestellen.

Die Verbandsversammlung be-
schließt, Frau Franciska Geckert,
von ihrer Verpflichtung als Organi-
satorischen Leiter Rettungsdienst
zu entbinden.
Die Verbandsversammlung be-
schließt, die Organisatorischen Lei-
ter Rettungsdienst, Herrn Jörg
Wolf, Herrn Sascha Mielke, Herrn
Pit Schulze, Herrn Steven Heyde-
cke, in die Gruppe der Organisato-
rischen Leiter Rettungsdienst zu
bestellen.
Beschluss-Nr. 16/2012/B
Los 06 „Metallbau- und Vergla-
sungsarbeiten“
Die Verbandsversammlung be-
schließt, den Zuschlag an die Firma
Sälzer GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-
Str. 1 - 3 in 35037 Marburg zu er-
teilen.
Los 07 „Vorhangfassade“
Die Verbandsversammlung be-
schließt, den Zuschlag an die Firma
Frahammer GmbH & Co. KG, Lai-
changer 36 in 86554 Pöttmes zu
erteilen.
Los 08 „Wärmedämmverbundsys-
teme“ 
Die Verbandsversammlung be-
schließt, den Zuschlag an die Fir-
ma R. Bergner Bauunternehmen
GmbH, Altweg 1c ind 07973 Greiz
zu erteilen.
Los 31 „Netzersatzanlage“ 
Die Verbandsversammlung be-
schließt, den Zuschlag an die Firma
Evers & Co. Standard Aggregatebau
KG, Bruno-Bürgel-Weg 54 in
12439 Berlin zu erteilen.
Los 35 „Funkmast“ 
Die Verbandsversammlung be-
schließt, den Zuschlag an die Firma
Kaal Masten B. V., Linzerstr. 1 in 
A-4040 Linz zu erteilen.
Beschluss-Nr. 17/2012/B
Die Verbandsversammlung be-
schließt, das Verfahren zur Über-
tragung der Durchführung von Not-
fallrettung und Krankentransport
im Rettungsdienstbereich Chem-
nitz/Stollberg auf Leistungserbrin-
ger als gemeinschaftskonformes
Vergabeverfahren zu beginnen,
wenn Einvernehmen mit den Kos-
tenträgern hergestellt ist.

Berthold Brehm //
(Siegel)
Verbandsvorsitzender

Beschlüsse der Verbandsversammlung des Rettungszweckverbandes Chemnitz/Stollberg

Der Umlegungsausschuss der Stadt
Chemnitz gibt gemäß § 69 Bauge-
setzbuch (BauGB) bekannt:
1. Beschluss über die Aufstellung des
Umlegungsplanes 
Der Umlegungsausschuss der Stadt
Chemnitz hat durch Beschluss
1/98/357 vom 11. Dezember 2012
gemäß § 66 Abs. 1 BauGB den Tei-
lumlegungsplan „Nord-West“  für
das Umlegungsverfahren 10 –
„Arno-Holz-Siedlung“ –, Gemar-
kung Adelsberg, aufgestellt. Der
Umlegungsplan besteht aus der
Umlegungskarte und dem Umle-
gungsverzeichnis und umfasst in
der Gemarkung Adelsberg die Flur-
stücke:
119/19, 119/20, 119/21, 119/22,
119/24, 119/25, 119/26, 119/27,
119/29, 119/30, 119/31, 119/32,
119/33, 119/37, 119/43, 119/50,
119/51, 119/53, 119/55, 119/56,

119/57, 119/58, 119/59, 119/60,
119/61, 119/62, 119/64, 119/65,
119/66, 119/67, 119/68, 119/69,
119/70, 119/73, 119/74, 119/75,
119/76, 119/77, 119/79, 119/80,
119/81, 119/103, 119/104,
119/112, 119/114, 119/124,
119/132, 119/133, 119/146,
119/147, 119/153, 119/154,
119/156, 119/157, 119/158,
203/2, 203/4, 203/6 und 204/2.
2. Möglichkeit der Einsichtnahme bei
berechtigtem Interesse
Der Umlegungsplan enthält gemäß
§ 66 Abs. 2 BauGB den in Aussicht
genommenen Neuzustand mit allen
tatsächlichen und rechtlichen Än-
derungen, die die im Umlegungsge-
biet gelegenen Grundstücke
erfahren. Der Umlegungsplan kann
gemäß § 69 Abs. 1 Satz 2 BauGB
bei der Geschäftsstelle des Umle-
gungsausschusses der Stadt Chem-

nitz, Annaberger Str.aße 89 (Neu-
bau Technisches Rathaus), 09120
Chemnitz, 1. OG, Zimmer 138 zu
nachfolgend genannten Zeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag
von 8.30 bis 12.00 Uhr und Don-
nerstag zusätzlich 14.00 bis 18.00
Uhr eingesehen werden. Den Umle-
gungsplan kann jeder einsehen, der
ein berechtigtes Interesse darlegt.
3. Ablauf der Frist für die Anmeldung
von Rechten
Die öffentliche Bekanntmachung
im Amtsblatt der Stadt Chemnitz
vom 18. Februar 1998 über den
Umlegungsbeschluss nach § 47
BauGB enthält die Aufforde-
rung zur Anmeldung von Rech-
ten. Gemäß § 48 Abs. 2 BauGB
ist die Anmeldefrist mit der Be-
schlussfassung über die Aufstel-
lung des Umlegungsplanes abge-
laufen.

4. Zustellung von Auszügen aus dem
Umlegungsplan
Den am Umlegungsverfahren nach
§ 48 BauGB Beteiligten wird ein
ihre Rechte betreffender Auszug
aus dem Umlegungsplan zugestellt.

Chemnitz, 12. Dezember 2012

gez. Miko Runkel //

Vorsitzender des 
Umlegungsausschusses

Bekanntmachung des Umlegungsausschusses
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Vergabe Nr. 31/40/13/001

a) Name und Anschrift der Verga-
bestelle (Auftraggeber): Zur Ange-
botsabgabe auffordernde Stelle:
Stadt Chemnitz, Zentrale Verwal-
tungsdienste und Beschaffungs-
stelle, Submissionsstelle, Frau
Beck, Markt 1, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 488 1067, Fax: 488
1090, Email: vol.submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Schulverwaltungs-
amt, Herr Wagner, Bahnhofstr. 53,
09111 Chemnitz, Tel.: 0371 488-
4066, Fax: 488-4098
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz, Zen-
trale Verwaltungsdienste und Be-
schaffungsstelle, Submissionsstel-
le, Frau Beck, Markt 1, 09111
Chemnitz, Tel.: 0371 488 1067,
Fax: 488 1090, Email: vol.submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de

b) Art der Vergabe: Öffentliche Aus-
schreibung VOL/A
c) Einreichungsform für Teilnahme-
anträge oder Angebote: Schriftlich
d) Art und Umfang der Leistung
sowie Ort der Leistungserbringung:
Ausführungsort: Stadt Chemnitz,
09111 Chemnitz; Sonstige Anga-
ben: Die unter Denkmalschutz ste-
hende Jahnbaude befindet sich an
der Fürstenstraße, im Stadtteil
Sonnenberg in Chemnitz.
Art und Umfang der Leistung: 
Sanierung Jahnbaude und Neubau
einer Zweifeld-Sporthalle, Los-
Nr.18 Sportgeräte 
Es sollen fest einzubauende Sport-
geräte sowie mobile Sportgeräte ge-
liefert und montiert werden.
f) Zulassung von Nebenangeboten:
nur für nachfolgend genannte Be-
reiche: 
Position 2.1.10 Hülsenrecksäule
und 1.1.10 Bodenhülsen. 
Angebot auch für Recksäulen mit

Vierkantprofil bzw. die dazu pas-
senden Bodenhülsen mit Vierkant-
profil möglich
g) Bestimmungen über die Ausfüh-
rungsfrist:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 31/40/13/001: Beginn:
02.04.2013, Ende: 28.06.2013;
h) Ausgabe der Vergabeunterlagen
durch: Vergabeunterlagen sind bei
folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Zentrale Verwal-
tungsdienste und Beschaffungs-
stelle, Submissionsstelle, Frau
Beck, Markt 1, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 488 1067, Fax: 488
1090 Email: vol.submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de
i) Teilnahme- oder Angebots- und
Bindefrist: Angebotsfrist: 
08.02.2013, 10.00 Uhr, Binde-
frist: 12.03.2013
j) Höhe geforderter Sicherheitsleis-
tungen: keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingun-

gen: siehe Verdingungsunterla-
gen
l) Geforderte Eignungsnachweise:
Zum Nachweis der Eignung gemäß
§ 6 Abs.3 VOL/A 2009 ist mit dem
Angebot einzureichen: 
• Referenzen gleichwertiger Ob-
jekte der letzten 3 Jahre; • Anga-
ben über Umsatzgröße und Ar-
beitskräfteanzahl; • Eigenerklä-
rung: Es werden nur Angebote von
Firmen gewertet, die Montagen mit
firmeneigenen, geschulten Monteu-
ren durchführen, oder deren Ver-
trags-Subunternehmen des AN die
bei der Angebotsabgabe benannt
wurden.
m) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 31/40/13/001: 5,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Anforderung
der Verdingungsunterlagen: schrift-
lich. Nur bei der Submissionsstelle
angeforderte Verdingungsunterla-

gen werden gewertet. Der Versand
erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Einzahlungsbeleges (kein Scheck).
Verspätet eingehende Anforde-
rungen werden nicht berücksich-
tigt. 
Anforderung bis:  17.01.2013 
Abholung/Versand: 24.01.2013 
Stadt Chemnitz, Submissionsstelle
VOL, Markt 1 /Zi. 416a, 09111
Chemnitz 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag: 13.00 - 15.00 Uhr
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Kassen- und Steueramt, Kre-
ditinstitut: Sparkasse Chemnitz,
Kontonummer:  3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, Verwendungs-
zweck: 18507449, 31/40/13/001
n) Zuschlagskriterien: Sollten sich
die Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das
einzige Zuschlagskriterium der
Preis sein.

Vergabe Nr. 31/52/13/005

a) Name und Anschrift der Verga-
bestelle (Auftraggeber): Zur Ange-
botsabgabe auffordernde Stelle:
Stadt Chemnitz, Zentrale Verwal-
tungsdienste und Beschaffungs-
stelle, Submissionsstelle, Frau
Beck, Markt 1, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 488 1067, Fax: 488
1090, Email: vol.submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Sportamt, Frau
Colditz, Reichenhainer Straße 154,
09125 Chemnitz, Tel.: 0371 488-
5251, Fax: 488-5299
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz, Zen-
trale Verwaltungsdienste und
Beschaffungsstelle, Submissions-
stelle, Frau Beck, Markt 1, 09111
Chemnitz, Tel.: 0371 488 1067,

Fax: 488 1090,  Email: vol.submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de
b) Art der Vergabe: Öffentliche Aus-
schreibung VOL/A
c) Einreichungsform für Teilnahme-
anträge oder Angebote: Schriftlich
d) Art und Umfang der Leistung
sowie Ort der Leistungserbringung:
Ausführungsort: Stadt Chemnitz,
09111 Chemnitz; Sonstige Anga-
ben: 11 Standorte im Stadtgebiet
bzw. Umland der Stadt Chemnitz
Art und Umfang der Leistung: Rah-
menvertrag für die Lieferung von
Wasseraufbereitungschemikalien
für Schwimmbäder über 2 Jahre
mit der Option der Verlängerung um
1 Jahr
f) Zulassung von Nebenangeboten:
nein
g) Bestimmungen über die Ausfüh-
rungsfrist:
Ausführungsfrist für den Gesamt-

auftrag: 31/52/13/005: Beginn:
01.03.2013, Ende: 28.02.2015;
h) Ausgabe der Vergabeunterlagen
durch: 
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Zentrale Verwaltungs-
dienste und Beschaffungsstelle,
Submissionsstelle, Frau Beck,
Markt 1, 09111 Chemnitz, Tel.:
0371 488 1067, Fax: 488 1090
Email: vol.submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
i) Teilnahme- oder Angebots- und
Bindefrist:
Angebotsfrist: 01.02.2013, 10.00
Uhr, Bindefrist: 21.02.2013
j) Höhe geforderter Sicherheitsleis-
tungen: keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingun-
gen: siehe Verdingungsunterla-
gen
l) Geforderte Eignungsnachweise:

Zum Nachweis der Eignung gemäß
§ 6 Abs.3 VOL/A 2009 ist mit dem
Angebot einzureichen: • Vorlage ak-
tualisierter Sicherheitsdatenblätter
gem. 2001/58/EG; • Vorlage aktua-
lisierter Musterbetriebsanweisun-
gen gem. §14 GefStoffV; • Vorlage
produktbezogener Unterlagen mit
Anwendungshinweisen, Gebrauchs-
vorschriften sowie wichtigen Merk-
malen und Hinweisen; • Referenz-
liste mit unter Vertrag stehenden
Bäderbetreibern; • Unfallmerkblät-
ter für den Straßentransport;
m) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 31/52/13/005: 5,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Anforderung
der Verdingungsunterlagen: schrift-
lich. Nur bei der Submissionsstelle
angeforderte Verdingungsunterla-
gen werden gewertet. Der Versand

erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Einzahlungsbeleges (kein Scheck).
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Anforderung bis: 17.01.2013 
Abholung/Versand: 24.01.2013 
Stadt Chemnitz, Submissionsstelle
VOL, Markt 1 /Zi. 416a, 09111
Chemnitz 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag: 13.00 - 15.00 Uhr
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Kassen- und Steueramt, Kre-
ditinstitut: Sparkasse Chemnitz,
Kontonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, Verwendungs-
zweck: 18507449, 31/52/13/005
n) Zuschlagskriterien: Sollten sich
die Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das
einzige Zuschlagskriterium der
Preis sein.

Ausschreibungen
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Vergabe Nr. 66/13/003

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Tiefbauamt, Anna-
berger Straße 89, 09120 Chem-
nitz, Tel.: 0371 488 6601, Fax:
488 6699, Email:
tiefbauamt@stadt-chemnitz.de
b) Gewältes Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Straßenausbau
e) Ort der Ausführung: Stadt Chem-
nitz, Wittgensdorfer Straße, 2. BA
von Haus Nr. 35 bis Leipziger
Straße, 09114 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung: 
BT 00: Baustelleneinrichtung, 
Verkehrssicherung 
BT 01: Straßenbau 
10.000 m³ Erd- und Aufbruch-
arbeiten 
6.800 m² Asphaltfahrbahn, Bau-
klasse III 
1.500 m² Parkflächen aus Granit-
kleinpflaster 
4.600 m² Gehwegpflaster
30x30x80 cm 
1.500 m Natursteinborde 
1.600 m Kabelschutzrohre für
LSA-Trassen, einschl. Abzweigkäs-
ten 
BT 02: Kanalbau
4.500 m² Erdarbeiten 
400 m MW-Kanal DN 400/PP 
280 m MW-Kanal DN 500/PP 
17 St Schachtbauwerke DN 1.000
- 1.500 
340 m Anschlusskanäle DN 150 -
200/PP 
BT 03: Tiefbau für Straßenbeleuch-
tung 
130 m³ Kabelgraben, einschl.
Sandeinbettung und Verfüllung 

900 m bauseitige Schutzrohre ver-
legen 
23 St. Leuchtenfundamente
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: 
Entscheidung über Planungsleis-
tungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 66/13/003: Beginn:
10.04.2013, Ende: 28.06.2014;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: 
Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nur mit Ab-
gabe des Hauptangebotes zugelas-
sen. Pauschalangebote werden aus-
geschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 66/13/003: 64,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der

Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 17.01.2013 
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 24.01.2013 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.30-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB ist möglich. Verwendung
GAEB-Schnittstelle Ausgabe 2000. 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Kassen- und Steueramt, Kre-
ditinstitut: Sparkasse Chemnitz,
Kontonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, Verwendungs-
zweck: 40.01222.1, 66/17/003
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 14.02.2013, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz

Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote:
Bei Gesamtvergabe Los 66/13/003:
14.02.2013, 10.00 Uhr; Perso-
nen, die bei der Eröffnung anwe-
send sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: keine
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: siehe Ver-
dingungsunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Ver-
treter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen ist auf gesondertes Ver-
langen nachzuweisen, dass die vor-
gesehenen Nachunternehmer prä-
qualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfül-
len. Nicht präqualifizierte Unter-
nehmen haben zum Nachweis der
Eignung mit dem Angebot das
Formblatt „Eigenerklärung zur Eig-
nung für nicht präqualifizierte Un-
ternehmen“ mit folgendem Inhalt
vorzulegen. Angaben/Erklärungen
über den Umsatz des Unterneh-
mens in den letzten 3 Geschäfts-
jahren für vergleichbare Leistun-
gen, mindestens 3 Referenzen der
letzten 3 Geschäftsjahre für ver-
gleichbare Leistungen, das Vorhan-
densein der erforderlichen Arbeits-
kräfte, die Eintragung in das Be-
rufsregister, Insolvenzverfahren
bzw. Liquidation, das Nichtvorhan-
densein schwerer Verfehlungen, die

Zahlung von Steuern und Abgaben,
die Zahlung von Beiträgen zur ge-
setzlichen Sozialversicherung. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklärungen auch für die vorge-
sehenen Nachunternehmen abzu-
geben, es sei denn die Nachunter-
nehmen sind präqualifiziert. In die-
sem Fall reicht die Angabe der
Nummer, unter der die Nachunter-
nehmen in der Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden. Gelangt das
Angebot in die engere Wahl, sind
die Eigenerklärungen (ggf. auch die
der Nachunternehmen) auf geson-
dertes Verlangen durch Vorlage fol-
gender Bescheinigungen zuständi-
ger Stellen zu bestätigen: Aufglie-
derung der Arbeitskräfte nach
Lohngruppen für die letzten 3 Ge-
schäftsjahre mit gesondert ausge-
wiesenem technischen Leitungsper-
sonal, Gewerbeanmeldung, Han-
delsregisterauszug, Eintragung in
die Handwerksrolle oder bei der In-
dustrie- und Handelskammer, Un-
bedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Freistellungsbe-
scheinigung nach § 48 b EStG, Un-
bedenklichkeitsbescheinigung der
zuständigen Berufsgenossenschaft.
Weiterhin sind mit dem Angebot
vorzulegen: für den BT 02 Güte-
schutz Kanalbau AK2 ach RAL-GZ
961 o. glw.
v) Zuschlagsfrist: 27.03.2013
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/13/013

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A 2009
d) Art des Auftrags: Stadtbad
Chemnitz, Erneuerung der Lüf-
tungsanlagen inklusive Luftverteil-
system
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Mühlenstraße 27, 09111 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 7: Trockenbauarbeiten
- 122 m2 Verkleidung Lüftungs-
kanal L90 3-seitig 
- 12 Stück Brandschutzbekleidung
für Brandschutzklappen 50 x 50
cm 
- 65 m2 Unterdecke F90 als GFK
Decke
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich

für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages: Ausführungsfrist
für den Gesamtauftrag: 
7/17/13/013: Beginn: 23. KW
2013, Ende: 22. KW 2014;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: 
Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nur bei Ab-
gabe eines Hauptangebotes zuläs-
sig. Pauschalangebote werden aus-
geschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: 7/17/13/013: 9,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 17.01.2013 
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 24.01.2013 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-

sionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich. 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/13/013 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 12.02.2013, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: Deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung

der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 7/17/13/013: 12.02.2013,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: keine
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
dingungsunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: (Präqualifi-
kationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf geson-
dertes Verlangen nachzuweisen,
dass die vorgesehenen Nachunter-
nehmer präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifika-
tion erfüllen. Nicht präqualifizierte
Unternehmen haben zum Nachweis
der Eignung mit dem Angebot das
Formblatt „Eigenerklärung zur Eig-
nung für nicht präqualifizierte Un-
ternehmen“ mit folgendem Inhalt
vorzulegen. Angaben/Erklärungen
über den Umsatz des Unterneh-
mens in den letzten 3 Geschäfts-
jahren für vergleichbare Leistun-
gen, mindestens 3 Referenzen der
letzten 3 Geschäftsjahre für ver-
gleichbare Leistungen, das Vorhan-
densein der erforderlichen Arbeits-
kräfte, die Eintragung in das Be-
rufsregister, Insolvenzverfahren
bzw. Liquidation, das Nichtvorhan-
densein schwerer Verfehlungen, die
Zahlung von Steuern und Abgaben,
die Zahlung von Beiträgen zur ge-

setzlichen Sozialversicherung. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklärungen auch für die vorge-
sehenen Nachunternehmen abzu-
geben, es sei denn die Nachunter-
nehmen sind präqualifiziert. In die-
sem Fall reicht die Angabe der
Nummer, unter der die Nachunter-
nehmen in der Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden. Gelangt das
Angebot in die engere Wahl, sind
die Eigenerklärungen (ggf. auch die
der Nachunternehmen) auf geson-
dertes Verlangen durch Vorlage fol-
gender Bescheinigungen zuständi-
ger Stellen zu bestätigen: Aufglie-
derung der Arbeitskräfte nach
Lohngruppen für die letzten 3 Ge-
schäftsjahre mit gesondert ausge-
wiesenem technischen Leitungsper-
sonal, Gewerbeanmeldung, Han-
delsregisterauszug, Eintragung in
die Handwerksrolle oder bei der In-
dustrie- und Handelskammer, Un-
bedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Freistellungsbe-
scheinigung nach § 48 b EStG, Un-
bedenklichkeitsbescheinigung der
zuständigen Berufsgenossenschaft.
v) Zuschlagsfrist: 12.03.2013
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.:  0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibung

Ausschreibung
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Verbandssatzung des Rettungszweckverbandes Chemnitz – Erzgebirge vom 11. Oktober 2012
Auf der Grundlage der §§ 48 und
11 Abs. 2 und 3 des Sächsischen
Gesetzes über kommu-nale Zusam-
menarbeit (SächsKomZG) vom 19.
August 1993 (SächsGVBl. S. 815,
1103), das zuletzt durch Artikel 24
des Gesetzes vom 27. Januar 2012
(SächsGVBl. S. 130, 142) geän-
dert wurde, sowie § 3 Sächsisches
Gesetz über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophen-
schutz (SächsBRKG) vom 24. Juni
2004 (SächsGVBl. S. 245, 647),
das zuletzt durch das Gesetz zur
Änderung des Sächsischen Geset-
zes über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophen-
schutz vom 22. August 2012
(SächsGVBl. S. 454) geändert wur-
de, haben der Kreistag des Erzge-
birgskreises am 10. Oktober 2012
und der Stadtrat der Kreisfreien
Stadt Chemnitz am 10. Oktober
2012 folgende Verbandssatzung für
den Rettungszweckverband Chem-
nitz – Erzgebirge beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil 
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Zweckverbandes
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Name und Sitz des Zweckverbandes
(1) Der Zweckverband führt den
Namen 
„Rettungszweckverband Chemnitz –

Erzgebirge“.
(2) Der Zweckverband hat seinen
Sitz in Chemnitz.

§ 2
Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind der Erzge-
birgskreis und die Kreisfreie Stadt
Chemnitz.

§ 3
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet des Zweckver-
bandes umfasst die Gebiete des
Erzgebirgskreises und der Kreis-
freien Stadt Chemnitz.

§ 4
Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband ist Träger des
bodengebundenen Rettungsdiens-
tes in seinem Verbandsgebiet und
nimmt die nach dem Sächsischen
Gesetz über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophen-
schutz (SächsBRKG) sowie den
dazu erlassenen Rechtsnormen ob-
liegenden Aufgaben und Pflichten
war. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben:
a) Sicherstellung einer bedarfsge-
rechten Versorgung der Bevölke-
rung mit Leistungen der Notfall-
rettung – einschließlich der Berg-
wacht sowie des Wasserrettungs-
dienstes, soweit sie Aufgaben der
Notfallrettung wahrnehmen – und
des Krankentransportes (ausge-
nommen die notärztliche Sicher-
stellung); 
b) Umbau, Erweiterung oder Neu-
bau (Errichtung) und Unterhaltung
von Rettungswachen und sonstige
für die Durchführung der Notfallret-
tung oder des Krankentrans-portes
benötigten baulichen Anlagen nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten;
c) Beschaffung der zur Durchfüh-
rung von Notfallrettung und Kran-
kentransport benötigten Fahrzeuge,
einschließlich der erforderlichen
Ausrüstung und Ausstattung, nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten;
d)Aufstellung eines Bereichsplanes
auf der Grundlage des SächsBRKG
i. V. m. der Sächsischen Landesret-
t ungsd i ens tp l an ve r o rdnung
(SächsLRettDPVO) in den jeweils
gültigen Fassungen; Bestellung
eines Bereichsbeirates für den Ret-
tungsdienstbereich, der in grund-
sätzlichen Angelegenheiten anzu-
hören ist; Erlass einer Geschäfts-
ordnung für den Bereichsbeirat; 
e) Sicherstellung der Vorbereitung
der Bewältigung von Schadenser-
eignissen mit einer großen Anzahl
von Verletzten oder Erkrankten
durch organisatorische und planeri-
sche Vorsorgemaßnahmen, u. a.
Aufstellung von Schnell-Einsatz-
Gruppen (SEG) in Zusammenarbeit
mit den unteren Brandschutz-, Ret-
tungsdienst- und Katastrophen-
schutzbehörden der Verbandsmit-
glieder und Mitwirkung gemäß § 39
SächsBRKG im Katastrophen-
schutz
f) Durchführung von Vergabeverfah-
ren zur Übertragung der Notfallret-
tung und des Krankentransportes
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
auf private Hilfsorganisationen oder
andere Unternehmer als Leistungs-
erbringer;
g) Vereinbarung von Benutzungs-
entgelten für die Durchführung von
Notfallrettung und Krankentrans-
port mit den Kostenträgern für alle
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherten Benutzer; 
h) Erhebung von Gebühren für die
Inanspruchnahme von Notfallret-
tung und Krankentransport auf der
Grundlage einer Satzung für alle
nicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versicherten Benutzer;
i)Bestellung ehrenamtlich tätiger
Leitender Notärzte, die bei der ret-
tungsdienstlichen Versorgung einer
großen Anzahl von Verletzten oder
Erkrankten die ärztliche Versor-
gung koordinieren (§ 35 Abs. 2

SächsBRKG);
j)Bestellung ehrenamtlich tätiger
Organisatorischer Leiter Rettungs-
dienst, die den Leitenden Notarzt
bei taktischen und organisatori-
schen Aufgaben am Schadensort
unterstützen (§ 11 Abs. 1 SächsL-
RettDPVO);
k) Bestellung eines hauptamtlichen
Ärztlichen Leiters Rettungsdienst,
der insbesondere Festlegungen zur
Sicherung der Qualität der ret-
tungsdienstlichen Versorgung trifft
und deren Umsetzung überwacht 
(§ 28 Abs. 6 SächsBRKG);
l) Errichtung, Erweiterung und
Umbau der Leitstelle (§ 11 Abs. 1
und § 34 Abs. 2 SächsBRKG), zu-
sammen mit den Landkreisen und
Kreisfreien Städten im Rahmen
ihrer Zuständigkeit für den Brand-
schutz;
m) Durchführung des Rettungs-
dienstes, soweit die bedarfsge-
rechte Versorgung mit Leistungen
des Rettungsdienstes nicht nach
Buchstabe f sichergestellt ist (§ 31
Abs. 7 SächsBRKG).
(2) Der Rettungszweckverband 
bedient sich für die Erfüllung der
Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 
der Integrierten Regionalleitstelle
Chemnitz. Die öffentlich-rechtliche
Vereinbarung über die Regionalleit-
stelle am Standort Chemnitz zwi-
schen dem Rettungszweckverband
Chemnitz/Stollberg, der Kreisfreien
Stadt Chemnitz, dem Erzgebirgs-
kreis und dem Landkreis Mittel-
sachsen vom 09./12. Februar 2010
bleibt unberührt.  

Zweiter Teil
Organe
§ 5

Organe des Zweckverbandes
Organe des Zweckverbandes sind:
1. die Verbandsversammlung,
2. der Verbandsvorsitzende.

§ 6
Zusammensetzung der Verbandsver-
sammlung und Stimmenverteilung 
(1) Die Verbandsversammlung be-
steht aus den neun Vertretern der
Verbandsmitglieder. 
(2) In der Verbandsversammlung
wird der Erzgebirgskreis durch den/
die Landrat/-rätin und die Stadt
Chemnitz durch den/die Oberbür-
germeister/in kraft Amtes vertreten.
Als weitere Vertreter werden vom
Kreistag des Erzgebirgskreis vier
Mitglieder und vom Stadtrat der
Stadt Chemnitz drei Mitglieder in
die Verbandsversammlung ent-
sandt.  
(3) Die weiteren Vertreter werden
vom Kreistag bzw. Stadtrat für die
Dauer ihrer Wahlperio-de aus ihrer
Mitte gewählt. Nach Ablauf der
Wahlperiode führen sie die Ge-
schäfte bis zur Neuwahl der weite-
ren Vertreter fort. Für jeden wei-
teren Vertreter ist ein Stellvertreter
zu wählen, der diesen im Falle sei-
ner Verhinderung vertritt. Satz 1
gilt entsprechend. 
(4) In der Verbandsversammlung
haben die Verbandsmitglieder fol-
gende Stimmen:
Erzgebirgskreis 5 Stimmen 
Kreisfreie Stadt Chemnitz

4 Stimmen. 
Die Verbandsmitglieder stimmen in
der Verbandsversammlung jeweils
durch einen Stimmführer ab.
(5) Die Vertreter der Verbandsmit-
glieder in der Verbandsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. Für
ihre Rechtsverhältnisse gelten die
für Gemeinderäte maßgebenden
Vorschriften entsprechend.

§ 7
Zuständigkeit der Verbandsver-

sammlung
(1) Die Verbandsversammlung ist
das Hauptorgan des Zweckverban-
des. Sie nimmt die Aufgaben des
Zweckverbandes wahr, soweit nicht
durch Gesetz oder diese Satzung
etwas anderes bestimmt ist. Insbe-
sondere folgende Angelegenheiten
werden von der Verbandsversamm-
lung entschieden:
a) wesentliche Änderungen erfor-
derlicher Einrichtungen und Struk-
turen zur Erfüllung der Verbands-
aufgaben, insbesondere Entschei-
dungen zur Errichtung von Ret-
tungswachen und sonstigen für die
Durchführung der Notfallrettung
und des Krankentransportes benö-
tigten baulichen Anlagen;
b) Erlass, Änderung und Aufhebung
der Verbandssatzung, von Rechtsver-
ordnungen sowie sonstiger Satzun-
gen wie z. B. zur Erhebung von
Gebühren zur Durchführung von Not-
fallrettung und Krankentransport; 
c) Aufnahme, Ausschluss sowie
Ausscheiden von Verbandsmitglie-
dern; 
d) Übertragung von Leistungen der
Notfallrettung und des Kranken-
transportes auf private Hilfsorgani-
sationen oder andere Unternehmer
(Leistungserbringer);
e) Bestellung der Mitglieder des
Bereichsbeirates für den Rettungs-
dienst, der Leitenden Notärzte, der
Organisatorischen Leiter Rettungs-
dienst und des Ärztlichen Leiters
Rettungsdienst;  
f)Vereinbarungen mit Krankenhäu-
sern und der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen über die Orga-
nisation des Notarztsystems;
g) Auflösung des Zweckverbandes,
Vereinigung mit anderen Zweckver-
bänden sowie Beitritt in andere
Zweckverbände, Gründung und Be-
teiligung an wirtschaftlichen Un-
ternehmen;
h) Veräußerung und dingliche Be-
lastung von Grundstücken des
Zweckverbandes;
i) Wahl des Verbandsvorsitzenden
und seines Stellvertreters;
j) Bestellung und Abberufung der
Mitglieder der Geschäftsführung
sowie deren Entlastung;
k) Erlass und Änderung einer Ge-
schäftsordnung für die Verbands-
versammlung, die Geschäftsfüh-
rung und den Bereichsbeirat für
den Rettungsdienst; 
l) Erlass und Änderung der Haus-
haltssatzung einschließlich des
Wirtschaftsplanes;
m) Bestellung des Rechnungsprü-
fungsamtes zur örtlichen Prüfung
des Jahresabschlusses; Bestellung
des Wirtschaftsprüfers bzw. einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur
Prüfung des Jahresabschlusses; 
n) Feststellung des Jahresabschlusses;
o) Aufnahme von Krediten, Bestel-
lung von Sicherheiten, Übernahme
von Bürgschaften im Wertumfang
von jeweils mehr als 120 000 EUR;
p) haushalts- und vermögensrecht-
liche Entscheidungen – mit Aus-
nahme der unter lit. o bereits
geregelten Zuständigkeit – im Wert-
umfang von mehr als 1 000 000
EUR, soweit sie mit der Haushalts-
atzung im Wirtschaftsplan be-
stimmt sind, und von mehr als 120
000 EUR in den Fällen außerhalb
des Wirtschaftsplanes;
q) Erfüllung von Aufgaben des
Zweckverbandes auf einzelne Ver-
bandsmitglieder gegen Kostenaus-
gleich;

r) Beschluss des Bereichsplans für
den Rettungsdienst (§ 26 Abs. 2
SächsBRKG);
s) Abschluss von Vereinbarungen
mit den Kostenträgern über die Be-
nutzungsentgelte für den Rettungs-
dienst (§ 32 Abs. 1 SächsBRKG)
sowie die Entscheidung zur Anru-
fung der Schiedsstelle für den Ret-
tungsdienst;
t) Einstellung, Höhergruppierung
und Entlassung von Bediensteten
des Zweckverbandes mit einer Ent-
geltgruppe ab E 12.
(2) Die Verbandsversammlung ist
ferner zuständig für sonstige Ange-
legenheiten, die wegen ihrer beson-
deren Bedeutung durch den Ver-
bandsvorsitzenden der Verbandsver-
sammlung zur Beschlussfassung
vorgelegt werden oder deren Vorlage
die Verbandsversammlung verlangt.

§ 8
Einberufung, Beschlussfähigkeit und
Abstimmungen der Verbands-

versammlung
(1) Der Verbandsvorsitzende beruft
die Verbandsversammlung schrift-
lich mit angemessener Frist ein und
teilt rechtzeitig die Verhandlungs-
gegenstände mit. Dabei sind die für
die Beratung erforderlichen Unter-
lagen beizufügen, soweit nicht das
öffentliche Wohl oder berechtigte
Interessen Einzelner entgegenste-
hen. Die Verbandsversammlung ist
jährlich mindestens einmal einzu-
berufen, darüber hinaus wenn es
die Geschäftslage erfordert. Sie ist
unverzüglich einzuberufen, wenn es
ein Verbandsmitglied unter Angabe
des Verhandlungsgegenstandes
beim Verbandsvorsitzenden bean-
tragt. In Eilfällen kann die Ver-
bandsversammlung ohne Frist,
formlos und nur unter Angabe der
Verhandlungsgegenstände einberu-
fen werden. Zeit, Ort und Tagesord-
nung der öffentlichen Sitzungen
sind rechtzeitig ortsüblich bekannt-
zugeben. Dies gilt nicht bei der Ein-
berufung der Verbandsversamm-
lung in Eilfällen. Das Nähere regelt
die Geschäftsordnung. Im Übrigen
gelten die Vorschriften der Sächs-
GemO.
(2) Der Verbandsvorsitzende leitet
die Verbandsversammlung.
(3) Bedienstete des Zweckverban-
des und andere fachkundige Perso-
nen können zur Verbandsve-
sammlung geladen werden, diese
Personen sind nicht stimmberech-
tigt.
(4) Die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind öffentlich, sofern
nicht das öffentliche Wohl oder die
berechtigten Interessen einzelner
eine nichtöffentliche Verhandlung
erfordern. 
(5) Die Verbandsversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte aller Stimmen der Ver-
bandsmitglieder in der Verbands-
versammlung vertreten ist.
(6) Die Stimmen eines Verbands-
mitgliedes können nur einheitlich
durch den Stimmführer abgegeben
werden.
(7) Die Beschlüsse der Verbands-
versammlung bedürfen einer Mehr-
heit von zwei Drittel aller Stim-
men, sofern nicht das Gesetz oder
die Satzung ein höheres Quorum
vorsehen.
(8) Über den wesentlichen Inhalt
der Verhandlungen der Verbands-
versammlung ist eine Niederschrift
zu fertigen. Das Nähere regelt die
Geschäftsordnung.
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§ 9
Wahl des Verbandsvorsitzenden und

seines Stellvertreters
Die Verbandsversammlung wählt
aus ihrer Mitte den Verbandsvorsit-
zenden und einen Stellvertreter. Sie
werden für die Dauer ihres kommu-
nalen Wahlamtes gewählt. Nach
Ablauf der Amtszeit üben sie ihr
Amt bis zur Wahl des neugewählten
Verbandsvorsitzenden und des
Stellvertreters weiter aus. Der Ver-
bandsvorsitzende und sein Stellver-
treter sollen Landrat/-rätin des
Erzgebirgskreises bzw. Oberbürger-
meister/in der kreisfreien Stadt
Chemnitz sein.

§ 10
Rechtsstellung und Zuständigkeit

des Verbandsvorsitzenden
(1) Der Verbandsvorsitzende ist Vor-
sitzender der Verbandsversamm-
lung sowie Leiter der Verbands-
verwaltung und gesetzlicher Vertre-
ter des Zweckverbandes. 
(2) Der Verbandsvorsitzende voll-
zieht die Beschlüsse der Verbands-
versammlung, erledigt in eigener
Zuständigkeit die Geschäfte der
laufenden Verwaltung und die ihm
sonst durch Rechtsvorschrift oder
von der Verbandsversammlung
übertragenen Aufgaben. Folgende
Angelegenheiten werden insbeson-
dere von dem Verbandsvorsitzenden
entschieden:
a) haushalts- und vermögensrecht-
liche Entscheidungen und Rechts-
geschäfte im Wertumfang von bis
zu 1 000 000 EUR, soweit sie aus-
drücklich in der Haushaltsatzung
bzw. dem Wirtschaftsplan bestimmt
sind, und von bis zu 120 000 EUR
in den Fällen außerhalb des Wirt-
schaftsplanes; 
b) Aufnahme von Krediten, Bestel-
lung von Sicherheiten, Übernahme
von Bürgschaften im Wertumfang
von jeweils bis zu 120 000 EUR;
c) Einstellung, Höhergruppierung
und Entlassung von Bediensteten
des Zweckverbandes mit einer Ent-
geltgruppe bis E 11.
(3) In dringenden Angelegenhei-
ten, die nicht bis zur Einberu-
fung der Verbandsversammlung in
Eilfällen i. S. § 36 Abs. 3 Satz 4
SächsGemO aufgeschoben werden
können, entscheidet der Verbands-
vorsitzende anstelle der Verbands-
versammlung. Die Gründe für die
Eil-entscheidung und die Art der
Erledigung sind den Mitgliedern der
Verbandsversammlung unverzüg-
lich mitzuteilen. 

Dritter Teil
Geschäfts- und Wirtschaftsführung

§ 11
Geschäftsführung und Geschäfts-

stelle
(1) Der Zweckverband hat haupt-
amtliche Bedienstete. Die Anzahl
der Bediensteten bestimmt sich
aus der Stellenübersicht als Be-
standteil des jährlichen Wirt-
schaftsplanes.
(2) Dem von der Verbandsversamm-
lung zu bestellenden Geschäftsfüh-
rer obliegen insbesondere folgende
Aufgaben: 
a) Leitung der Geschäftsstelle des
Zweckverbandes und Führung der
laufenden Geschäfte im Rahmen
der Gesetze, der Beschlüsse der
Verbandsversammlung, der Weisun-
gen des Verbandsvorsitzenden und
der Regelungen der Verbandssat-
zung;
b) Beratung des Verbandsvorsitzen-
den in allen Angelegenheiten des
Zweckverbandes;
c) Unterstützung des Verbandsvor-
sitzenden in der Vorbereitung der
Sitzungen der Verbandsversamm-
lungen;
d) Teilnahme an den Sitzungen der
Verbandsversammlung, sofern die
Verbandsversammlung nichts ande-
res beschließt.

§ 12
Anwendung der Vorschriften über

kommunale Eigenbetriebe 
und Rechnungsprüfung 

(1) Auf den Zweckverband finden
die Vorschriften des Gesetzes über
kommunale Eigenbetriebe im Frei-
staat Sachsen (Sächsisches Eigen-
betriebsgesetz – SächsEigBG) in
der jeweils geltenden Fassung un-
mittelbare Anwendung mit der
Maßgabe, dass § 58 Abs. 2 Sächs-
KomZG gilt.
(2) Das Wirtschaftsjahr ist das Ka-
lenderjahr.
(3) Die Vorschriften über den Jah-
resabschluss und den Lagebericht
(§ 17 SächsEigBG) sowie die Prü-
fung des Jahresabschlusses (§ 18
SächsEigBG) sind entsprechend
anzuwenden. Für die örtliche Prü-
fung richtet der Zweckverband kein
eigenes Rechnungsprüfungsamt
ein. Die örtliche Prüfung soll von
den Rechnungsprüfungsämtern der
Verbandsmitglieder, die jeweils von
der Verbandsversammlung zu be-
stellen sind, erfolgen.

§ 13
Deckung des Finanzbedarfs, 

Erhebung von Umlagen 
(1) Der Zweckverband hat seine Fi-
nanzwirtschaft so zu planen und zu
führen, dass unter Wahrung der ge-

meindewirtschaftlichen Grundsätze
und der sonstigen einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen die ste-
tige Erfüllung seiner Aufgaben
gesichert ist. 
(2) Soweit die Einnahmen des
Zweckverbandes aus Entgelten und
Gebühren und seine sonstigen Ein-
nahmen zur Deckung seines Fi-
nanzbedarfs nicht ausreichen, kann
von den Verbandsmitgliedern eine
Umlage erhoben werden. Diese
wird mit der Haushaltssatzung ge-
trennt für die Ausgaben des Ergeb-
nishaushaltes (Erfolgsplan) und
Finanzhaushaltes (Finanzplan) fest-
gesetzt. Die Höhe der Umlage soll
vom Zweckverband vor der Be-
schlussfassung der Verbandsver-
sammlung mit den umlagepflich-
tigen Verbandsmitgliedern abge-
stimmt werden.
(3) Als Maßstab für die jewei-
lige Höhe der Umlage gilt die maß-
gebende Einwohnerzahl des Ver-
bandsmitgliedes im Verhältnis 
zur Gesamteinwohnerzahl im Ver-
bandsgebiet. Die maßgebliche Ein-
wohnerzahl ist die zum 31.12. des
Vorvorjahres vom Statistischen Lan-
desamt des Freistaates Sachsen
fortgeschriebene Einwohnerzahl.

Vierter Teil
Rechtsnachfolge, Abwicklung im
Falle der Auflösung des Zweckver-
bandes und sonstige Bestimmungen 

§ 14
Rechtsnachfolge

Der Rettungszweckverband tritt in
sämtliche Rechte und Pflichten des
Rettungszweckverbandes Chem-
nitz/Stollberg als dessen Rechts-
nachfolger ein. 

§ 15
Abwicklung im Falle der Auflösung

des Zweckverbandes
(1) Der Zweckverband kann aus
Gründen des öffentlichen Wohls
mit Genehmigung der oberen
Rechtsaufsichtsbehörde aufgelöst
werden. Der Beschluss über die
Auflösung des Zweckverbandes be-
darf einer Mehrheit von mindestens
drei Viertel der Stimmen aller Ver-
treter in der Verbandsversammlung. 
(2) Absatz 1 gilt für den Ausschluss
und das Ausscheiden einzelner Ver-
bandsmitglieder entsprechend. 
(3) Im Falle der Auflösung werden
verbleibende Verbindlichkeiten und
vorhandenes Zweckverbandsvermö-
gen an die Zweckverbandsmitglie-
der aufgeteilt, die dem Zweck-
verband bei der Beschlussfassung
über die Auflösung angehören. Der
Aufteilungsmaßstab regelt sich
nach § 13 Absatz 3 der Satzung.
Unbewegliches und bewegliches

Anlagevermögen wird nach der ter-
ritorialen Belegenheit zugeordnet
und zurückgeführt.
(4) Im Falle der Auflösung des
Zweckverbandes übernimmt jedes
Verbandsmitglied entsprechend
dem Verhältnis nach § 13 Abs. 3
dieser Satzung die Beschäftigten. 
(5) Der Zweckverband gilt nach sei-
ner Auflösung als fortbestehend,
soweit der Zweck der Abwicklung es
erfordert. 

§ 16
Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen
des Zweckverbandes erfolgen in
den Bekanntmachungsblättern der
Verbandsmitglieder:
- Amtsblatt des Erzgebirgskreises
Amtliche Mitteilungen des Erzge-
birgskreises, Landkreiskurier,
- Amtsblatt der Stadt Chemnitz.
Die in gesetzlichen Vorschriften vor-
gesehene „ortsübliche Bekanntma-
chung“ oder „ortsübliche Bekannt-
gabe“ erfolgt durch Aushang in der
Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Schadestraße 17, 09112
Chemnitz.

§ 17
Übergangsvorschriften

(1) Bis zum Inkrafttreten des Be-
reichsplanes für den Rettungs-
dienstbereich des Rettungszweck-
verbandes Chemnitz – Erzgebirge
gemäß § 26 Abs. 2 SächsBRKG
gelten die im Verbandsgebiet zum
31.12.2012 bestehenden Be-
reichspläne fort.
(2)Bis zum Inkrafttreten der Verein-
barung leistungsgerechter Benut-
zungsentgelte des Rettungszweck-
verbandes Chemnitz – Erzgebirge
mit den Kostenträgern für alle in
der ge-setzlichen Krankenversiche-
rung versicherten Benutzer des Ret-
tungsdienstes gemäß § 32 Abs. 1
SächsBRKG gelten die im Ver-
bandsgebiet zum 31.12.2012 be-
stehenden Vereinbarungen fort.
(3) Bis zum Inkrafttreten der Ge-
bührensatzung des Rettungszweck-
verbandes Chemnitz – Erzgebirge
nach § 32 Abs. 5 Satz 2
SächsBRKG gelten die im Ver-
bandsgebiet zum 31.12.2012 be-
stehenden Gebührensatzungen fort.
(4) Bis zur Übertragung der Durch-
führung der Notfallrettung und des
Krankentransportes nach einem
Vergabeverfahren mittels öffentlich-
rechtlicher Verträge auf private
Hilfsorganisationen oder andere
Unternehmer durch den Rettungs-
zweckverband Chemnitz – Erzge-
birge gemäß § 31 Abs. 1
SächsBRKG gelten die im Ver-
bandsgebiet zum 31.12.2012 be-
stehenden Verträge fort.

§ 18
Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt nach
ihrer öffentlichen Bekanntmachung
und der öffentlichen Bekanntma-
chung ihrer Genehmigung im Säch-
sischen Amtsblatt am 01.01.2013
in Kraft. 

Annaberg-Buchholz, 
den 11. Oktober 2012
Chemnitz, den 11. Oktober 2012

Erzgebirgskreis
Vogel //
Landrat

Kreisfreie Stadt Chemnitz
Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO)

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der Verbandssatzung des Rettungs-
zweckverbandes Chemnitz-Erzge-
birge wird folgender Hinweis ge-
geben:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
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